
h a u p t v e r s a m m l u n g 2010

Einladung



Wir laden hiermit die Aktionäre  

unserer Gesellschaft herzlich zur

Ordentlichen Hauptversammlung 2010 ein,

die am Mittwoch,  

23. Juni 2010, ab 10:30 Uhr

im Hotel Hilton München Park,  

Am Tucherpark 7,  

80538 München, stattfindet.

WKN 676 474

ISIN DE0006764749
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Tagesordnung

1.	�V orlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebil-
ligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009 mit  
dem zusammengefassten Lagebericht des Pfleiderer-Konzerns 
und der Pfleiderer Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 
2009 einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben 
nach § 289 Absatz 4 und § 315 Absatz 4 HGB sowie des  
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 

		�  Die vorgenannten Unterlagen sind nach den gesetzlichen Bestim-

mungen der Hauptversammlung zugänglich zu machen und  

können auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse 

www.pfleiderer.com im Verzeichnis „Investor Relations/Haupt- 

versammlung“ abgerufen werden. Sie werden den Aktionären auf  

Anfrage auch zugesandt. 

		�  Der Vorstand wird seine Vorlagen, der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

den Bericht des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung erläutern. 

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungs-

punkt 1 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, 

da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 

und Konzernabschluss bereits gebilligt hat.

2.	E ntlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

		�  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Beschlussfassung über 

die Entlastung des zum 15. November 2009 aus dem Vorstand  

ausgeschiedenen Herrn Dr. Robert Hopperdietzel für das Geschäfts-

jahr 2009 wegen der derzeit noch laufenden Untersuchung zur  

Abwicklung des Projekts Neubau eines MDF-Werks in den USA bis 

zur ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 

2010 beschließen wird, zu vertagen.

		�  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2009 

amtierenden Mitglieder des Vorstands, mit Ausnahme von Herrn  

Dr. Robert Hopperdietzel, für diesen Zeitraum zu entlasten.
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3.	E ntlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

		�  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichts-

rats im Geschäftsjahr 2009 für diesen Zeitraum zu entlasten.

4.	� Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers 
und des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des 
Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2010

		�  Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses 

vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Ab-

schlussprüfer für den Jahresabschluss, zum Konzernabschlussprüfer 

und zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des im 

Halbjahresfinanzbericht enthaltenen verkürzten Abschlusses und 

Zwischenlageberichts für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen. 

5.	� Wahl zum Aufsichtsrat

		�  Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Herr Ernst-Herbert Pfleiderer  

hat sein Amt als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung 

zum Ende der am 23. Juni 2010 stattfindenden Hauptversammlung 

niedergelegt. Durch Wahlbeschluss der Hauptversammlung soll ein 

neues Aufsichtsratsmitglied gewählt werden. 

		�  Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 96 Absatz 1, § 101 Absatz 1 AktG 

i. V. m. § 1 Absatz 1, § 5 Absatz 1, § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, Absatz 2 

Nr. 1 MitbestG und § 8 Absatz 1 der Satzung aus sechs von der Haupt-

versammlung und sechs von den Arbeitnehmern nach den Bestim-

mungen des Mitbestimmungsgesetzes zu wählenden Mitgliedern. Die 

Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

		�  Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Nominierungsaus-

schusses vor, 

		�  Herrn Hans Theodor Pfleiderer, 

Mitglied des Vorstands der P & V Holding AG,  

Wien (Österreich),

		  �für die restliche Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds 

Ernst-Herbert Pfleiderer, d. h. für die Zeit bis zum Ablauf der Haupt-

versammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2011 beschließt, als Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre 

in den Aufsichtsrat zu wählen.
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		�  Herr Hans Theodor Pfleiderer ist Director der PF Metal Traders LP, 

London (Großbritannien). Weitere Mitgliedschaften in anderen  

gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- 

und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen  

bestehen nicht.

		�  Hinweis gemäß Ziffer 5.4.3 des Deutschen Corporate Governance 

Kodex: Es ist beabsichtigt, aus dem Kreis der Mitglieder des Auf-

sichtsrats Herrn Christopher von Hugo in der Aufsichtsratssitzung, 

die im Anschluss an die Hauptversammlung am 23. Juni 2010  

stattfinden wird, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen. 

6.	� Beschlussfassung über Änderungen der Satzung zur  
Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärs-
rechterichtlinie (ARUG)

		�  Durch das am 1. September 2009 in Kraft getretene Gesetz zur 

Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) wurden Regelungen 

des Aktiengesetzes zur Einberufung und Durchführung der Haupt-

versammlung geändert. Die Satzung der Gesellschaft soll an die 

geänderten gesetzlichen Bestimmungen angepasst werden. 

		�  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

	 a)	§ 18 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

		   „(1) �Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich keine kürzere Frist 

zulässig ist, mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversamm-

lung einzuberufen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag 

der Einberufung sind nicht mitzurechnen. Diese Einberufungsfrist 

verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist gemäß § 18  

Absatz 3 der Satzung.“

	 b)	§ 18 Absatz 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

		   „(3) �Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform in deutscher 

oder englischer Sprache unter der in der Einberufung hierfür 

mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor dem Tag der 

Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine  

kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der 

Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht 

mitzurechnen.“



4

	 c)	§ 18 Absatz 4 der Satzung wird aufgehoben.

	 d)	§ 18 Absatz 5 der Satzung wird zu Absatz 4 und wie folgt neu gefasst:

		   „(4) �Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige oder 

teilweise Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung  

in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zuzulassen.  

Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der  

die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat.“

	 e)	§ 21 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

		   „(2) �Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten aus-

geübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft be-

dürfen der Textform. Die Einzelheiten werden mit der Einberufung 

der Hauptversammlung bekannt gemacht, in der auch eine Er-

leichterung bestimmt werden kann. Die Bestimmungen des § 135 

AktG über die Ausübung des Stimmrechts durch Kreditinstitute 

und geschäftsmäßig Handelnde bleiben unberührt.“

7.	� Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmig-
ten Kapitals und die Änderung der Satzung

		�  Aufgrund der Ausübung des genehmigten Kapitals im Februar  

2010 besteht noch ein genehmigtes Kapital in Höhe von Euro 

54.605.952,00. Es soll ein neues genehmigtes Kapital in Höhe  

von 50 % des Grundkapitals geschaffen werden, damit die Gesell-

schaft auch in den kommenden Jahren mit diesem Instrument  

bei Bedarf ihre Eigenmittel verstärken kann.

		  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

	 a)	�Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Erhöhung des Grund-

kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals

		�  Die von der Hauptversammlung vom 19. Juni 2007 erteilte und ge-

mäß § 4 Absatz 2 der Satzung bestehende Ermächtigung des Vor-

stands, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 18. Juni 

2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu Euro 

54.605.952,00 durch die einmalige oder mehrmalige Ausgabe von 

insgesamt bis zu 21.330.450 auf den Namen lautenden Stückaktien 
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mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je Euro 2,56 gegen 

Bar und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), wird 

aufgehoben.

		�  Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in 

der Zeit bis zum 22. Juni 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

um insgesamt bis zu Euro 75.083.136,00 durch die einmalige oder 

mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 29.329.350 auf den  

Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grund-

kapital von je Euro 2,56 gegen Bar und/oder Sacheinlagen zu er-

höhen (genehmigtes Kapital 2010). 

		�  Grundsätzlich sind die neuen Stückaktien den Aktionären zum Bezug 

anzubieten. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren 

durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen 

im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mit-

telbares Bezugsrecht).

		�  Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen und das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen

		  	� bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabe-

betrag der neuen Aktien den Börsenpreis von Aktien der Gesell-

schaft gleicher Ausstattung im Zeitpunkt der Festlegung des Aus-

gabebetrags, die möglichst zeitnah zur Platzierung der neuen 

Stückaktien erfolgen soll, nicht wesentlich im Sinne von § 203 

Absatz 1 und 2, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet.  

Dieser Ausschluss des Bezugsrechts ist auf insgesamt höchstens 

10 % sowohl des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser  

Ermächtigung als auch des im Zeitpunkt der Ausübung dieser  

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft  

beschränkt. Auf diese Begrenzung ist das auf diejenigen Aktien 

entfallende Grundkapital anzurechnen, die zur Bedienung von 

Wandel und/oder Optionsschuldverschreibungen auszugeben sind, 

die in entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung ausgegeben werden, oder die während  

der Laufzeit dieser Ermächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8, § 186 

Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Eine erfolgte Anrechnung 
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entfällt, soweit Ermächtigungen zur Ausgabe von Wandel und/

oder Optionsschuldverschreibungen in entsprechender Anwendung 

von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG oder zur Veräußerung von eigenen 

Aktien nach § 71 Absatz 1 Nr. 8, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG nach 

einer Ausübung solcher Ermächtigungen, die zur Anrechnung  

geführt haben, von der Hauptversammlung erneut erteilt werden;

		  	� bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-

nehmen, wobei dieser Ausschluss des Bezugsrechts auf ins- 

gesamt höchstens 20 % sowohl des im Zeitpunkt des Wirksam-

werdens dieser Ermächtigung als auch des im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der 

Gesellschaft beschränkt ist;

		  	� soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandelschuld-

verschreibungen oder Optionsscheinen, die von der Gesellschaft 

oder von unmittelbaren oder mittelbaren Konzerngesellschaften 

der Gesellschaft ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue 

Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 

des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung der Wand-

lungspflicht zustehen würde.

		�  Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten von Kapital-

erhöhungen aus dem genehmigten Kapital 2010, insbesondere den 

Ausgabebetrag, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 

		�  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung ent- 

sprechend der Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals durch 

Ausübung des genehmigten Kapitals 2010 und nach Ablauf der  

Ermächtigungsfrist zu ändern.

	 b)	Änderung der Satzung

		  § 4 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

		   „(2) �Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft 

in der Zeit bis zum 22. Juni 2015 mit Zustimmung des Aufsichts-

rats um insgesamt bis zu Euro 75.083.136,00 durch die einma-

lige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 29.329.350 

auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen  

Betrag am Grundkapital von je Euro 2,56 gegen Bar und/oder 

Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2010).  
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Grundsätzlich sind die neuen Stückaktien den Aktionären zum 

Bezug anzubieten. Die neuen Aktien können auch von einem 

oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten 

oder Unternehmen im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG  

mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 
 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen und 

das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen

			    �bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausga-

bebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis von Aktien der 

Gesellschaft gleicher Ausstattung im Zeitpunkt der Festlegung 

des Ausgabebetrags, die möglichst zeitnah zur Platzierung  

der neuen Stückaktien erfolgen soll, nicht wesentlich im Sinne 

von § 203 Absatz 1 und 2, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter-

schreitet. Dieser Ausschluss des Bezugsrechts ist auf insge-

samt höchstens 10 % sowohl des im Zeitpunkt des Wirksam-

werdens dieser Ermächtigung als auch des im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 

der Gesellschaft beschränkt. Auf diese Begrenzung ist das auf 

diejenigen Aktien entfallende Grundkapital anzurechnen, die 

zur Bedienung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-

bungen auszugeben sind, die in entsprechender Anwendung 

von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-

rechts während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben 

werden oder die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

nach § 71 Absatz 1 Nr. 8, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert 

werden. Eine erfolgte Anrechnung entfällt, soweit Ermächti-

gungen zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver-

schreibungen in entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 

3 Satz 4 AktG oder zur Veräußerung von eigenen Aktien nach 

§ 71 Absatz 1 Nr. 8, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG nach einer 

Ausübung solcher Ermächtigungen, die zur Anrechnung geführt 

haben, von der Hauptversammlung erneut erteilt werden;

			    �bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 

Unternehmen, wobei dieser Ausschluss des Bezugsrechts auf 

insgesamt höchstens 20 % sowohl des im Zeitpunkt des Wirk-
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samwerdens dieser Ermächtigung als auch des im Zeitpunkt 

der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 

der Gesellschaft beschränkt ist;

			    �soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandelschuld-

verschreibungen oder Optionsscheinen, die von der Gesell-

schaft oder von unmittelbaren oder mittelbaren Konzernge-

sellschaften der Gesellschaft ausgegeben wurden, ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie 

es ihnen nach Ausübung des Wandlungs oder Optionsrechts 

bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde.

		�  Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten von Kapital-

erhöhungen aus dem genehmigten Kapital 2010, insbesondere  

den Ausgabebetrag, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

		�  Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-

chend der Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals durch 

Ausübung des genehmigten Kapitals 2010 und nach Ablauf der Er-

mächtigungsfrist zu ändern.“

8.	� Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die 
Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie die Änderung 
der Satzung 

		�  Die von der ordentlichen Hauptversammlung vom 23. Juni 2009  

erteilte Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen sieht vor, dass sich der Wandlungs- bzw. 

Optionspreis (Ausgabebetrag) für die auszugebenden Aktien nach 

einem festen Prozentsatz des bei der Begebung der Wandel- bzw. 

Optionsschuldverschreibungen bestehenden Börsenkurses bemisst. 

Diese Regelung, die die Flexibilität der Gesellschaft bei der Aus-

gestaltung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

erheblich einschränkt, war vorsorglich im Hinblick auf die damalige 

restriktive Rechtsprechung verschiedener Instanz- und Obergerichte 

getroffen worden. Zwischenzeitlich wurde durch das am 1. Sep-

tember 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der Aktionärs-

rechterichtlinie (ARUG) sowie durch die Rechtsprechung des  
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Bundesgerichtshofs klargestellt, dass es genügt, wenn in dem  

Ermächtigungsbeschluss die Grundlagen für die Festlegung eines 

Mindestausgabebetrags bestimmt werden. 

		�  Die bestehende Ermächtigung soll daher durch eine neue Ermäch-

tigung ersetzt werden, die der Gesellschaft entsprechend den  

geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen einen größeren Hand-

lungsspielraum eröffnet. Da von der bestehenden Ermächtigung 

kein Gebrauch gemacht worden ist, soll das hierfür bestehende, in 

§ 4 Absatz 3 der Satzung geregelte bedingte Kapital I in Höhe von 

Euro 54.605.926,40 durch ein neues bedingtes Kapital ersetzt wer-

den. Hierbei soll die maximale Anzahl der infolge der Wandlungs- 

bzw. Optionsrechte zu gewährenden Pfleiderer-Aktien von bisher 

21.330.440 auf 23.463.480 Stückaktien und das bedingte Kapital 

entsprechend auf Euro 60.066.508,80 erhöht werden.

		  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

	 a)	�Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen

		�  Die dem Vorstand von der ordentlichen Hauptversammlung vom  

23. Juni 2009 erteilte Ermächtigung, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandel- und/

oder Optionsschuldverschreibungen (nachfolgend auch die „Schuld-

verschreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamt-

nennbetrag von bis zu Euro 200.000.000,00 zu begeben und den 

Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- 

bzw. Optionsrechte auf bis zu 21.330.440 auf den Namen lautende 

Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von insgesamt bis zu Euro 54.605.926,40 nach näherer 

Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren, 

wird aufgehoben.

	 b)	�Neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen

		�  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen (nachfolgend auch die „Schuldver-

schreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnenn-
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betrag von bis zu Euro 250.000.000,00 zu begeben und den Inhabern 

bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw.  

Optionsrechte auf bis zu 23.463.480 auf den Namen lautende Stück-

aktien der Gesellschaft (nachfolgend auch die „Pfleiderer-Aktien“) 

mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis  

zu Euro 60.066.508,80 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. 

Optionsanleihebedingungen zu gewähren. Die Wandelanleihebedin-

gungen können auch die Verpflichtung begründen, die Wandlungs-

rechte auszuüben (nachfolgend auch die „Wandlungspflicht“). Die 

Schuldverschreibungen sind gegen Barleistungen auszugeben.

		�  Die Ermächtigung gilt bis zum 22. Juni 2015. Die Schuldverschrei-

bungen können einmalig oder mehrmals, insgesamt oder in Teilen 

begeben werden. Die einzelnen Emissionen können in Teilschuldver-

schreibungen mit unter sich jeweils gleichrangigen Rechten und 

Pflichten eingeteilt werden.

		�  Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – unter Begrenzung 

auf den entsprechenden Gegenwert – in der gesetzlichen Währung 

eines OECD-Landes begeben werden. Sie können auch durch eine 

unmittelbare oder mittelbare Konzerngesellschaft der Gesellschaft 

begeben werden; in einem solchen Fall wird der Vorstand ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats die erforderlichen Garantien  

für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern 

Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf Pfleiderer-Aktien zu gewähren 

oder entsprechende Wandlungspflichten zu begründen. 

		�  Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden 

jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine  

beigefügt, die den Inhaber nach Maßgabe der vom Vorstand festzu-

legenden Optionsanleihebedingungen zum Bezug von Pfleiderer-

Aktien berechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teil-

schuldverschreibung zu beziehenden Pfleiderer-Aktien darf den 

Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.

		�  Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten 

die Inhaber der Teilschuldverschreibungen das Recht, diese nach 

näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Wandelanleihe-

bedingungen in Pfleiderer-Aktien umzutauschen. Die Wandelan- 

leihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht vorsehen. Das 

Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags 
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einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungs-

preis für eine Pfleiderer-Aktie. Das Umtauschverhältnis kann sich 

auch aus der Division des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabe-

betrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten 

Wandlungspreis für eine Pfleiderer-Aktie ergeben. Es kann vorgesehen 

werden, dass das Umtauschverhältnis und/oder der Wandlungs-

preis variabel sind und der Wandlungspreis innerhalb einer festzule-

genden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktien-

kurses der Pfleiderer-Aktie während der Laufzeit festgesetzt wird. 

Das Umtauschverhältnis kann auf ein Wandlungsverhältnis mit  

voller Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in Geld 

zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Ferner kann vorgesehen 

werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen 

werden. Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung 

auszugebenden Pfleiderer-Aktien darf in jedem Fall den Nennbetrag 

der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. 

		�  Die Anleihebedingungen von Schuldverschreibungen, die ein Wand-

lungsrecht, eine Wandlungspflicht und/oder ein Optionsrecht  

gewähren bzw. bestimmen, können jeweils festlegen, dass im Falle 

der Durchführung der Wandlung bzw. der Optionsausübung anstelle 

der Ausgabe von Pfleiderer-Aktien aus dem bedingten Kapital auch 

eigene Aktien der Gesellschaft oder neue Pfleiderer-Aktien aus 

einem genehmigten Kapital gewährt werden können. Ferner kann 

vorgesehen werden, dass die Gesellschaft den Wandlungs- bzw.  

Optionsberechtigten nicht Pfleiderer-Aktien gewährt, sondern den 

Gegenwert in Geld zahlt. 

		�  Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wand-

lungs- oder Optionsrecht gewähren oder die eine Wandlungspflicht 

bestimmen, ist der Wandlungs- bzw. Optionspreis nach den folgen-

den Grundlagen zu bemessen: 

		  (1) �Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wand-

lungsrecht gewähren, aber keine Wandlungspflicht bestimmen, 

sowie im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein 

Optionsrecht gewähren, muss der festzusetzende Wandlungs- 

bzw. Optionspreis für eine Pfleiderer-Aktie auch bei einem varia-

blen Umtauschverhältnis und/oder Wandlungspreis mindestens 

80 % des volumengewichteten Durchschnittswerts der im Xetra-
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Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse festge-

stellten Aktienkurse der Pfleiderer-Aktien betragen, und zwar

			    �an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschluss-

fassung des Vorstands über die Begebung der Schuldver-

schreibung oder,

			    �sofern den Aktionären ein Bezugsrecht auf die Schuldverschrei-

bung eingeräumt und ein Bezugsrechtshandel an der Frank-

furter Wertpapierbörse eingerichtet wird, während der Tage, 

an denen Bezugsrechte auf die Schuldverschreibung an der 

Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme 

der beiden letzten Börsenhandelstage des Bezugsrechtshandels.

		  (2) �Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine 

Wandlungspflicht bestimmen, muss der festzusetzende Wand-

lungspreis für eine Pfleiderer-Aktie auch bei einem variablen 

Umtauschverhältnis und/oder Wandlungspreis entweder

			   (a) �mindestens 80 % des volumengewichteten Durchschnittswerts 

der im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra- 

Systems getretenen Nachfolgesystem) an der Frankfurter 

Wertpapierbörse festgestellten Aktienkurse der Pfleiderer-

Aktien betragen, und zwar 
 
 �an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Be-

schlussfassung des Vorstands über die Begebung der 

Schuldverschreibung oder,

			         �sofern den Aktionären ein Bezugsrecht auf die Schuldver-

schreibung eingeräumt und ein Bezugsrechtshandel an 

der Frankfurter Wertpapierbörse eingerichtet wird, während 

der Tage, an denen Bezugsrechte auf die Schuldverschrei-

bung an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, 

mit Ausnahme der beiden letzten Börsenhandelstage des 

Bezugsrechtshandels,

			   oder

			   (b) �mindestens 80 % des volumengewichteten Durchschnittswerts 

der im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Sys-

tems getretenen Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wert-
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papierbörse festgestellten Aktienkurse der Pfleiderer-Aktien 

an den zehn Börsenhandelstagen mit Ausnahme der beiden 

letzten Börsenhandelstage vor dem Tag der Wandlung der 

Schuldverschreibung betragen.

		�  Sofern während der Laufzeit einer Schuldverschreibung Verwässe-

rungen des wirtschaftlichen Werts der bestehenden Wandlungs- 

oder Optionsrechte eintreten und dafür keine Bezugsrechte als 

Kompensation eingeräumt werden oder im Falle ungewöhnlicher 

Maßnahmen bzw. Ereignisse bei der Gesellschaft können die Wand-

lungs- oder Optionsrechte – unbeschadet § 9 Absatz 1 AktG –  

wertwahrend angepasst werden, soweit die Anpassung nicht bereits 

durch Gesetz zwingend geregelt ist. In jedem Fall darf der anteilige 

Betrag des Grundkapitals der je Teilschuldverschreibung zu bezie-

henden Pfleiderer-Aktien den Nennbetrag der Teilschuldverschrei-

bung nicht überschreiten. 

		�  Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuld-

verschreibungen zu. Die Schuldverschreibungen können auch von 

einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinsti-

tuten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG 

mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 

Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

		�  Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht 

bzw. Wandlungspflicht gegen Barleistungen in entsprechender An-

wendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des  

Bezugsrechts auszugeben, sofern der Ausgabepreis den nach aner-

kannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen 

Marktwert der Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder 

Optionsrecht bzw. Wandlungspflicht nicht wesentlich unterschreitet. 

Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt nur insoweit, 

als auf die zur Bedienung der Wandlungs- und Optionsrechte bzw. 

bei Erfüllung der Wandlungspflicht auszugebenden Aktien insgesamt 

ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von nicht mehr als Euro 

15.016.627,20 und insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapi-

tals zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung entfällt. Auf  

diesen Höchstbetrag für einen Bezugsrechtsausschluss ist der an-

teilige Betrag am Grundkapital von Aktien anzurechnen, die wäh-
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rend der Laufzeit dieser Ermächtigung in unmittelbarer oder ent-

sprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

oder veräußert werden. Eine erfolgte Anrechnung entfällt, soweit 

Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien in 

unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 

Satz 4 AktG nach einer Ausübung solcher Ermächtigungen, die zur 

Anrechnung geführt haben, von der Hauptversammlung erneut er-

teilt werden.

		�  Ferner wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen  

für Spitzenbeträge auszuschließen, die sich aufgrund des Bezugs-

verhältnisses ergeben, sowie das Bezugsrecht mit Zustimmung  

des Aufsichtsrats auch auszuschließen, soweit es erforderlich ist, 

um den Inhabern von Wandlungs- bzw. Optionsrechten bzw. den 

Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuld-

verschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu  

können, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw. Options-

rechts oder nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde. 

		�  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

unter Beachtung der in dieser Ermächtigung festgelegten Grundsätze 

die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuld-

verschreibungen und deren Bedingungen festzusetzen bzw. diese 

im Einvernehmen mit den Organen der ausgebenden unmittelbaren 

oder mittelbaren Konzerngesellschaften festzulegen. Dies betrifft 

insbesondere das Volumen, den Zeitpunkt, den Zinssatz, die Art  

der Verzinsung, den Ausgabekurs, die Laufzeit, die Stückelung, den 

Wandlungs- bzw. Optionspreis, die Verwässerungsschutzbestim-

mungen, den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum, die Bestimmung 

von Kündigungsrechten, die Begründung einer Wandlungspflicht,  

die Festlegung einer baren Zuzahlung, den Ausgleich oder die Zu-

sammenlegung von Spitzen, die Barzahlung statt Lieferung von 

Pfleiderer-Aktien und die Lieferung existierender statt der Ausgabe 

neuer Pfleiderer-Aktien. 

	 c)	Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals I

		�  Das von der ordentlichen Hauptversammlung vom 23. Juni 2009 

geschaffene und in § 4 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft  

geregelte bedingte Kapital I in Höhe von Euro 54.605.926,40 wird 

aufgehoben.
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	 d)	Schaffung eines neuen bedingten Kapitals I

		�  Das Grundkapital wird um bis zu Euro 60.066.508,80 durch Ausgabe 

von bis zu 23.463.480 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien 

bedingt erhöht („bedingtes Kapital I“). Die bedingte Kapitalerhöhung 

dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien  

der Gesellschaft an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/

oder Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der von der Haupt-

versammlung vom 23. Juni 2010 unter Tagesordnungspunkt 8 be-

schlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder deren unmit-

telbaren oder mittelbaren Konzerngesellschaften gegen Barleistung 

begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf auf  

den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. 

eine Wandlungspflicht bestimmen. 

		�  Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie 

von Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder 

wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihre 

Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht ein Barausgleich ge-

währt oder eigene Aktien oder neue Aktien aus einer Ausnutzung 

eines genehmigten Kapitals zur Bedienung eingesetzt werden. Die 

neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien nehmen vom Beginn 

des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der 

Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-

rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

		�  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 der Satzung entsprechend  

der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals I zu ändern. Ent-

sprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung 

zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

nach Ablauf der Ermächtigungsfrist sowie für den Fall der Nichtaus-

nutzung des bedingten Kapitals I nach Ablauf sämtlicher Wand-

lungs- bzw. Optionsfristen.

	 e)	Änderung der Satzung

		  § 4 Absatz 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

		   „(3) �Das Grundkapital ist um bis zu Euro 60.066.508,80 durch Aus-

gabe von bis zu 23.463.480 neuen, auf den Namen lautenden 

Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Die bedingte 

Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Namen  
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lautenden Stückaktien der Gesellschaft an die Inhaber bzw. 

Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, 

die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 23. Juni 2010 

unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung von 

der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren 

Konzerngesellschaften gegen Barleistung begeben werden und 

ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf auf den Namen lautende 

Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungs-

pflicht bestimmen.  
 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, 

wie von Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch gemacht 

wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. 

Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht  

ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder neue Aktien 

aus einer Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zur Bedienung 

eingesetzt werden. Die neuen, auf den Namen lautenden Stück-

aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 

entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die  

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitaler-

höhung festzusetzen.  
 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 der Satzung entsprechend 

der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals I zu ändern. 

Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der Er-

mächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuld-

verschreibungen nach Ablauf der Ermächtigungsfrist sowie für 

den Fall der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals I nach Ab-

lauf sämtlicher Wandlungs- bzw. Optionsfristen.“ 

9.	� Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb  
eigener Aktien 

		�  Die Gesellschaft wurde durch Beschluss der ordentlichen Haupt-

versammlung vom 23. Juni 2009 ermächtigt, bis zum 22. Dezember 

2010 eigene Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben.  

Die Ermächtigung soll für den Zeitraum von zwei Jahren bis zum  

22. Juni 2012 erneuert werden.

		  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
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		  a)	� Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Absatz 1 Ziffer 8 AktG ermäch-

tigt, in dem Zeitraum bis zum 22. Juni 2012 eigene Aktien mit 

einem rechnerischen Anteil am derzeitigen Grundkapital von bis 

zu 10 % zu erwerben.  
 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft 

am 23. Juni 2009 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb  

eigener Aktien wird mit dem Wirksamwerden dieser neuen Er-

mächtigung aufgehoben. 
 

Der Erwerb darf über die Börse oder mittels eines an alle Aktio-

näre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. einer öffent-

lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. 

			   (1) �Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der Kaufpreis je 

Aktie der Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) den 

Durchschnitt der tagesvolumengewichteten Schlusskurse der 

Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem an die 

Stelle des Xetra-Systems getretenen Nachfolgesystem) wäh-

rend der letzten drei Börsenhandelstage vor dem Erwerb  

der Aktien um nicht mehr als 10 % überschreiten und um 

nicht mehr als 10 % unterschreiten. 

			   (2) �Bei einem öffentlichen Kaufangebot kann die Gesellschaft 

einen Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne je Aktie der Ge-

sellschaft festlegen. Im Falle der Festlegung einer Kaufpreis-

spanne wird der endgültige Kaufpreis aus den vorliegenden 

Annahmeerklärungen ermittelt. Das Angebot kann eine An-

nahmefrist, Bedingungen sowie die Möglichkeit vorsehen, 

den Kaufpreis bzw. die Kaufpreisspanne während der Annah-

mefrist anzupassen, wenn sich nach der Veröffentlichung 

des öffentlichen Angebots während der Annahmefrist erheb-

liche Kursbewegungen ergeben.  
 

Der angebotene Kaufpreis bzw. die Kaufpreisspanne je Aktie 

der Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den 

Durchschnitt der tagesvolumengewichteten Schlusskurse der 

Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem an die 

Stelle des Xetra-Systems getretenen Nachfolgesystem) wäh-

rend der letzten fünf der Veröffentlichung des Kaufangebots 

vorangehenden Börsenhandelstage um nicht mehr als 10 % 
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überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten.  

Im Falle einer Angebotsanpassung tritt an die Stelle des Tags 

der Veröffentlichung des Kaufangebots der Tag der Veröffent-

lichung der Anpassung. 
 

Sofern die Anzahl der angedienten Aktien der Gesellschaft 

die von der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene 

Aktienanzahl übersteigt, kann das Andienungsrecht der  

Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als der Erwerb 

nach dem Verhältnis der angedienten Aktien der Gesellschaft 

erfolgt. Ferner kann eine bevorrechtigte Berücksichtigung 

geringer Stückzahlen bis zu 50 Stück angedienter Aktien der 

Gesellschaft je Aktionär vorgesehen werden.

			   (3) �Bei einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-

angeboten kann die Gesellschaft eine Kaufpreisspanne je 

Aktie der Gesellschaft festlegen, innerhalb derer Angebote 

abgegeben werden können. Die Aufforderung kann eine  

Angebotsfrist, Bedingungen sowie die Möglichkeit vorsehen,  

die Kaufpreisspanne während der Angebotsfrist anzupassen, 

wenn sich nach der Veröffentlichung der Aufforderung während 

der Angebotsfrist erhebliche Kursbewegungen ergeben. 
 

Bei der Annahme wird der endgültige Kaufpreis aus den vor-

liegenden Verkaufsangeboten ermittelt. Der Kaufpreis je  

Aktie der Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den 

Durchschnitt der tagesvolumengewichteten Schlusskurse  

der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem an 

die Stelle des Xetra-Systems getretenen Nachfolgesystem) 

während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Tag, an 

dem die Verkaufsangebote von der Gesellschaft angenom-

men werden, um nicht mehr als 10 % überschreiten und um 

nicht mehr als 10 % unterschreiten.  
 

Sofern die Anzahl der zum Kauf angebotenen Aktien der Ge-

sellschaft die von der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb 

vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, kann das Andienungs-

recht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als die 

Annahme nach dem Verhältnis der angebotenen Aktien der 

Gesellschaft erfolgt. Ferner kann eine bevorrechtigte Annah-

me geringer Stückzahlen bis zu 50 Stück angebotener Aktien 

der Gesellschaft je Aktionär vorgesehen werden.
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		  b)	� Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die auf-

grund dieser oder einer früheren Ermächtigung erworben wurden, 

zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere auch  

zu den folgenden Zwecken, zu verwenden:

			   (1) �Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats eine Veräußerung erworbener eigener Aktien unter Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre in anderer Weise als 

über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre vorzu-

nehmen, wenn die erworbenen eigenen Aktien zu einem Preis 

veräußert oder an ausländischen Börsen, an denen sie nicht 

notiert sind, eingeführt werden, der den Börsenkurs von Aktien 

der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Ver-

äußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher 

Börsenkurs gilt der Durchschnitt der tagesvolumengewichte-

ten Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel 

(oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen 

Nachfolgesystem) während der letzten drei Börsenhandels-

tage vor der Veräußerung der Aktien.  
 

Dieser Ausschluss des Bezugsrechts ist auf insgesamt höch-

stens 10 % sowohl des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

dieser Ermächtigung als auch des im Zeitpunkt der Ausübung 

dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesell-

schaft beschränkt. Auf diese Begrenzung ist das auf diejenigen 

Aktien entfallende Grundkapital anzurechnen, die zur Bedie-

nung von Wandel und/oder Optionsschuldverschreibungen 

auszugeben sind, die in entsprechender Anwendung von § 186 

Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben werden, 

oder die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in unmit-

telbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 

Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 

werden. Eine erfolgte Anrechnung entfällt, soweit Ermächti-

gungen zur Ausgabe von Aktien oder Wandel- oder Options-

schuldverschreibungen in unmittelbarer oder entsprechender 

Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG nach einer Aus-

übung solcher Ermächtigungen, die zur Anrechnung geführt 

haben, von der Hauptversammlung erneut erteilt werden.
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			   (2) �Der Vorstand wird ferner ermächtigt, erworbene eigene Aktien 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluss des Be-

zugsrechts der Aktionäre in anderer Weise als über die Börse 

oder durch Angebot an alle Aktionäre an Dritte im Zusam-

menhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-

teilen oder Beteiligungen an Unternehmen zu veräußern.

			   (3) �Der Vorstand wird ferner ermächtigt, erworbene eigene Aktien 

zur Bedienung von Bezugsrechten zu verwenden, die im  

Rahmen des von der ordentlichen Hauptversammlung vom 

10. Juli 2001 unter Punkt 5 der Tagesordnung beschlossenen 

Pfleiderer-Aktienoptionsplans oder die im Rahmen des von 

der ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Juni 2006 unter 

Punkt 8 der Tagesordnung beschlossenen Pfleiderer-Aktien-

optionsplans ausgegeben worden sind oder zukünftig ausge-

geben werden. Für die Veräußerung von Aktien der Gesell-

schaft an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gilt die 

vorstehende Ermächtigung für den Aufsichtsrat.

			   (4) �Der Vorstand wird ferner ermächtigt, erworbene eigene Aktien 

der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der  

Aktionäre an die Teilnehmer von Pfleiderer-Aktienoptionspro-

grammen im Rahmen des von der Hauptversammlung vom 

13. Juni 2006 unter Punkt 8 der Tagesordnung beschlossenen 

Pfleiderer-Aktienoptionsplans in dem Umfang zu veräußern, 

wie diese Teilnehmer nach den Programmbedingungen ver-

pflichtet sind, als Voraussetzung für die Gewährung von  

Bezugsrechten Aktien der Gesellschaft als Eigeninvestment 

zu erwerben. Der Abgabepreis darf den Börsenkurs nicht  

wesentlich unterschreiten. Für die Veräußerung von Aktien 

der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 

gilt die vorstehende Ermächtigung für den Aufsichtsrat.

			   (5) �Der Vorstand wird ferner ermächtigt, erworbene eigene Aktien 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Erfül-

lung von Bezugs- und Umtauschrechten zu verwenden, die 

auf Grund der Ausübung von Wandlungs oder Options-

rechten oder der Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, 

die im Rahmen der Ausgabe von Wandelschuld und/oder 

Optionsverschreibungen der Gesellschaft oder ihrer Konzern-

gesellschaften gewährt bzw. auferlegt wurden.
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			   (6) �Der Vorstand wird ferner ermächtigt, erworbene eigene Aktien 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Haupt- 

versammlungsbeschluss einzuziehen. Die Einziehung führt zur 

Herabsetzung des Grundkapitals. Der Aufsichtsrat wird er-

mächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang 

der Einziehung zu ändern. Der Vorstand kann abweichend 

hiervon bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung 

unverändert bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung 

der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital erhöht. Der 

Vorstand wird für diesen Fall zur Anpassung der Angabe der 

Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt. 

		  c)	� Vorstehende Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu 

ihrer Einziehung und ihrer Wiederveräußerung oder Verwertung 

auf andere Weise können einmal oder mehrmals, einzeln oder 

gemeinsam, jeweils auch in Teilen ausgeübt werden.

		  d)	� Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien 

wird gemäß § 71 Absatz 1 Ziffer 8, § 186 Absatz 3 und 4 AktG 

insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß der vorstehen-

den Ermächtigungen zu lit. b) Ziffer (1) bis (5) verwendet werden.

		  e)	� Auf die auf Grund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen 

zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die  

Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr 

gemäß § 71d und § 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeit-

punkt mehr als 10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesell-

schaft entfallen. 

10.	� Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag mit der Pfleiderer erste Hol-
ding GmbH 

		�  Die Pfleiderer Aktiengesellschaft hat am 15. April 2010 einen  

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Pfleiderer 

erste Holding GmbH mit dem Sitz in Neumarkt geschlossen.  

Die Gesellschafterversammlung der Pfleiderer erste Holding GmbH  

hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bereits  

zugestimmt. 
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		�  Der vorgenannte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 

wird nur mit Zustimmung der Hauptversammlung der Pfleiderer Ak-

tiengesellschaft und erst, wenn ihr Bestehen im Handelsregister  

der Pfleiderer erste Holding GmbH eingetragen worden ist, wirksam.

		�  Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 

Pfleiderer Aktiengesellschaft und der Pfleiderer erste Holding GmbH 

hat den folgenden Wortlaut: 

	  „Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

zwischen der

Pfleiderer Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Neumarkt 

– nachstehend „Muttergesellschaft“ genannt –

und der

Pfleiderer erste Holding GmbH mit dem Sitz in Neumarkt 

– nachstehend „Tochtergesellschaft“ genannt – 

		  § 1 Leitung der Tochtergesellschaft

		  (1)	�Die Tochtergesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft 

der Muttergesellschaft.

		  (2)	�Die Muttergesellschaft ist hiernach berechtigt, den Geschäfts-

führern der Tochtergesellschaft hinsichtlich der Leitung des  

Unternehmens soweit gesetzlich zulässig beliebige Weisungen 

zu erteilen. Die Geschäftsführer der Tochtergesellschaft sind 

verpflichtet, diese Weisungen zu befolgen. Die Muttergesellschaft 

wird ihr Weisungsrecht gegenüber der Tochtergesellschaft nur 

durch ihren Vorstand ausüben. Weisungen bedürfen der Schrift-

form.

		  (3)	�Die Muttergesellschaft kann jederzeit die Bücher, Schriften und 

sonstigen Geschäftsunterlagen der Tochtergesellschaft einsehen 

und Auskünfte über die rechtlichen, geschäftlichen und organi-

satorischen Angelegenheiten der Tochtergesellschaft verlangen. 

Die Tochtergesellschaft ist verpflichtet, der Muttergesellschaft 

regelmäßig über alle wichtigen Geschäftsvorfälle zu berichten. 
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		  § 2 Gewinn- und Verlustübernahme

		  (1)	�Die Tochtergesellschaft ist verpflichtet, ihren gesamten Gewinn 

an die Muttergesellschaft abzuführen. Als Gewinn gilt – vorbe-

haltlich der Bildung oder Auflösung von Rücklagen nach Absatz 2 

– der sich nach den Bestimmungen von § 301 AktG in seiner 

jeweils gültigen Fassung als höchstens abführbarer Gewinn er-

gebende Betrag; § 301 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung 

findet entsprechende Anwendung.

		  (2)	�Die Tochtergesellschaft kann mit Zustimmung der Muttergesell-

schaft Beträge aus dem Jahresüberschuss in andere Gewinnrück-

lagen einstellen, soweit dies handelsrechtlich zulässig und bei 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet 

ist. Während der Dauer dieses Vertrags gebildete andere Gewinn-

rücklagen nach § 272 Absatz 3 HGB sind auf Verlangen der Mutter-

gesellschaft aufzulösen und als Gewinn abzuführen, soweit sie 

nicht zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags zu verwenden sind. 

Andere Gewinnrücklagen nach § 272 Absatz 3 HGB und ein Ge-

winnvortrag, die vor Beginn dieses Vertrags gebildet wurden, dür-

fen weder abgeführt noch zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags 

verwendet werden. Vorstehender Satz 3 gilt für Kapitalrücklagen 

im Sinne des § 272 Absatz 2 Nr. 4 HGB, die vor oder während der 

Geltungsdauer dieses Vertrags gebildet worden sind, entspre-

chend. Die Abführung von Erträgen aus der Auflösung von Kapital-

rücklagen oder von vorvertraglichen Gewinnrücklagen ist somit, 

soweit dies auf der Grundlage dieses Vertrags geschieht, ausge-

schlossen. 

		  (3)	�Die Muttergesellschaft ist verpflichtet, jeden während der Vertrags-

dauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag bei der Tochtergesell-

schaft auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen 

wird, dass den anderen Gewinnrücklagen nach § 272 Absatz 3 

HGB Beträge entnommen werden, die während der Laufzeit dieses 

Vertrags in sie eingestellt worden sind. Im Übrigen findet § 302 

AktG in seiner jeweils gültigen Fassung entsprechende Anwendung.

		  (4)	�Die Ansprüche auf Abführung des Gewinns und auf Ausgleich des 

Jahresfehlbetrags entstehen und werden fällig mit Ablauf eines 

jeden Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft und sind ab diesem 

Zeitpunkt mit dem jeweils gültigen Marktzins (3-Monats-EONIA 

+ 150 Basispunkte) zu verzinsen.
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		  (5)	�Die Abrechnung über die abzuführenden Gewinne und zu über-

nehmenden Verluste hat jeweils vor der Feststellung des Jahres-

abschlusses der Tochtergesellschaft zu erfolgen. Diese Abrech-

nung ist in dem Jahresabschluss der Tochtergesellschaft zu 

berücksichtigen. 

		  § 3 Vertragsdauer, Kündigung

		  (1)	�Dieser Vertrag wird unter dem Vorbehalt der Zustimmung der 

Hauptversammlung der Muttergesellschaft abgeschlossen und 

mit seiner Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der 

Tochtergesellschaft wirksam. Er beginnt bezüglich der Verpflich-

tung zur Gewinnabführung rückwirkend zum 1. Januar 2010. Der 

Vertrag hat eine feste Laufzeit (Vertragsmindestlaufzeit) bis zum 

31. Dezember 2015 bzw. – sofern dieser Zeitpunkt später liegt 

– bis zu dem Zeitpunkt, in dem die durch diesen Vertrag begrün-

dete ertragsteuerliche Organschaft ihre steuerliche Mindestlauf-

zeit erfüllt hat. Sofern dieser Vertrag nicht von einem Vertrags-

teil unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf 

das Ende der Vertragsmindestlaufzeit gemäß vorstehendem  

Satz 3 gekündigt worden ist, verlängert sich der Vertrag danach 

auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Vertragsteilen unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf das Ende 

eines jeden Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft gekündigt 

werden. 

		  (2)	�Das Recht zur vorzeitigen Kündigung bei Vorliegen eines wich-

tigen Grundes bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gilt auch die 

Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation einer der beiden Ver-

tragsteile sowie eine Veräußerung der Gesellschaftsanteile oder 

der Beteiligungsmehrheit an der Tochtergesellschaft oder eine 

Einbringung der Tochtergesellschaft, gleichgültig, ob diese auf das 

Ende oder im Laufe eines Geschäftsjahres der Tochtergesellschaft 

erfolgen. Als wichtiger Grund gelten ferner die in Abschnitt 60 

Absatz 6 KStR 2004 oder einer entsprechenden Vorschrift, die 

im Zeitpunkt der Kündigung dieses Vertrags Anwendung findet, 

genannten wichtigen Gründe. 

		  (3)	Die Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform.
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		  § 4 Schlussbestimmungen

		  (1)	�Die Kosten der Beurkundung des Zustimmungsbeschlusses der 

Gesellschafterversammlung der Tochtergesellschaft zu diesem 

Vertrag und die Kosten der Eintragung im Handelsregister trägt 

die Tochtergesellschaft.

		  (2)	�Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht gesetzlich zwingend 

eine strengere Form vorgeschrieben ist. 

		  (3)	�Die Bestimmungen dieses Vertrags sind so auszulegen, dass die 

von beiden Vertragsteilen gewollte ertragsteuerliche Organschaft 

in vollem Umfang wirksam wird. Sollten einzelne Bestimmungen 

dieses Vertrags darüber hinaus rechtsunwirksam sein oder werden, 

so wird dadurch die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhalts nicht 

berührt. Die Vertragsteile sind verpflichtet, die weggefallene Be-

stimmung so zu ersetzen, dass sie dem erstrebten wirtschaft-

lichen und rechtlichen Ergebnis, insbesondere der Errichtung einer 

ertragsteuerlichen Organschaft, möglichst nahe kommt. Das  

Gleiche gilt sinngemäß für die Ausfüllung von Vertragslücken.“

		�  Die Pfleiderer Aktiengesellschaft war zum Zeitpunkt des Abschlusses 

des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags alleinige Gesell-

schafterin der Pfleiderer erste Holding GmbH und wird dies auch 

zum Zeitpunkt der Hauptversammlung sein. Aus diesem Grund sind 

von der Pfleiderer Aktiengesellschaft jeweils weder Ausgleichszah-

lungen noch Abfindungen für außenstehende Gesellschafter zu  

gewähren. Ebenso ist deshalb eine Prüfung des Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrags durch Vertragsprüfer nicht erforderlich. 

		�  Die Firma der Pfleiderer erste Holding GmbH war durch Beschluss 

der Gesellschafterversammlung vom 23. März 2010 geändert worden 

und lautete zuvor Pfleiderer Dämmstofftechnik Verwaltungs-GmbH. 

		  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

			�   Dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom  

15. April 2010 zwischen der Pfleiderer Aktiengesellschaft und 

der Pfleiderer erste Holding GmbH wird zugestimmt. 
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		�  Die folgenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Pflei-

derer Aktiengesellschaft in 92318 Neumarkt, Ingolstädter Str. 51, 

sowie in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre 

aus. Sie sind ferner auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

der Adresse www.pfleiderer.com im Verzeichnis „Investor Relations/ 

Hauptversammlung“ zugänglich:

		  	� der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen  

der Pfleiderer Aktiengesellschaft und der Pfleiderer erste Hol-

ding GmbH vom 15. April 2010,

		  	� die Jahresabschlüsse der Pfleiderer Aktiengesellschaft zum  

31. Dezember 2007, zum 31. Dezember 2008 und zum 31. De-

zember 2009,

		  	� die Konzernabschlüsse der Pfleiderer Aktiengesellschaft zum 

31. Dezember 2007, zum 31. Dezember 2008 und zum 31. De-

zember 2009,

		  	� die zusammengefassten Lageberichte des Pfleiderer-Konzerns 

und der Pfleiderer Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre 

2007, 2008 und 2009,

		  	� die Jahresabschlüsse der Pfleiderer erste Holding GmbH (vor-

mals: Pfleiderer Dämmstofftechnik Verwaltungs-GmbH) zum  

31. Dezember 2007, zum 31. Dezember 2008 und zum 31. De-

zember 2009,

		  	� der gemeinsame Bericht des Vorstands der Pfleiderer Aktienge-

sellschaft und der Geschäftsführung der Pfleiderer erste Holding 

GmbH über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

		�  Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine 

Abschrift dieser Unterlagen.

		�  Die Pfleiderer erste Holding GmbH war in den Geschäftsjahren 2007, 

2008 und 2009 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 

Absatz 1 HGB und hat daher gemäß § 264 Absatz 1 Satz 4 HGB für 

diese Geschäftsjahre keine Lageberichte aufgestellt.
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Berichte an die 
Hauptversammlung

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 7  
der Tagesordnung über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß  
§ 203 Absatz 2, § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG (Schaffung eines  
neuen genehmigten Kapitals)

Der Hauptversammlung der Pfleiderer Aktiengesellschaft wird unter  

Tagesordnungspunkt 7 der am 23. Juni 2010 stattfindenden ordentlichen 

Hauptversammlung ein neues genehmigtes Kapital (genehmigtes Kapital 

2010) in Höhe von insgesamt bis zu Euro 75.083.136,00 vorgeschlagen. 

Das genehmigte Kapital soll für Bar- und Sachkapitalerhöhungen zur Ver-

fügung stehen und das bisherige genehmigte Kapital ersetzen, das der 

Vorstand im Februar 2010 teilweise ausgeübt hat und das noch in Höhe 

von Euro 54.605.952,00 besteht.

Das neue genehmigte Kapital soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, 

im Interesse ihrer Aktionäre bei der Erhöhung des Grundkapitals schnell 

und flexibel handeln zu können. Da Entscheidungen über die Deckung 

eines Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es von 

Bedeutung, dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jähr-

lichen Hauptversammlungen oder von der langen Einberufungsfrist einer 

außerordentlichen Hauptversammlung abhängig ist. Mit dem Instrument 

des genehmigten Kapitals hat der Gesetzgeber diesem Erfordernis Rech-

nung getragen. Als gängigste Anlässe für die Inanspruchnahme eines 

genehmigten Kapitals sind die Stärkung der Eigenkapitalbasis und die 

Finanzierung von Unternehmensakquisitionen zu nennen.

Bei der Ausübung des genehmigten Kapitals 2010 haben die Aktionäre 

grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien. Das Bezugsrecht 

kann hierbei auch in der Weise gewährt werden, dass die neuen Aktien 

von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinsti-

tuten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit 

der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 

anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
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Unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen ist jedoch der Vor-

stand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre auszuschließen: 

	 a)	�Die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszu-

nehmen, dient der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhält-

nisses und damit der Erleichterung der Durchführung von Kapitaler-

höhungen unter Gewährung von Bezugsrechten. Der Wert solcher 

Spitzenbeträge ist in der Regel gering, während der Aufwand für die 

Emission ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher wäre. Die 

als freie Spitzen vom Bezugsrecht ausgeschlossenen neuen Aktien 

werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

	 b)	�Der Vorstand soll ermächtigt werden, bei Barkapitalerhöhungen das 

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats im Rahmen des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG auszuschließen. 

Dieser erleichterte Bezugsrechtsausschluss ermöglicht es, im Inte-

resse des Unternehmens neue Aktien an den Kapitalmärkten im  

In- und Ausland gezielt zu platzieren, indem die Aktien unter kurz-

fristiger Ausnutzung günstiger Börsensituationen zu marktnah fest-

gesetzten und möglichst hohen Preisen ausgegeben werden. Der 

Abschlag zum Börsenpreis im Zeitpunkt der Ausnutzung des geneh-

migten Kapitals wird nach Möglichkeit weniger als 3 %, in jedem  

Fall aber weniger als 5 % des aktuellen Börsenkurses betragen. Der 

bei einer Platzierung unter Bezugsrechtsausschluss erzielbare Erlös 

führt im Regelfall zu einem deutlich höheren Mittelzufluss als bei 

einer Bezugsrechtsemission. Ein erheblicher Grund hierfür ist, dass 

eine Platzierung ohne gesetzliche Bezugsfrist unmittelbar nach Fest-

setzung des Ausgabebetrags erfolgen kann und somit beim Aus-

gabebetrag kein Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugs-

frist berücksichtigt werden muss.

		�  Kapitalerhöhungen aufgrund dieser Ermächtigung zum Bezugsrechts-

ausschluss dürfen insgesamt weder 10 % des derzeitigen Grund-

kapitals, das sind Euro 15.016.627,20, noch 10 % des Grundkapitals 

zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung überschreiten. Dies 

bedeutet, dass auch bei mehreren Kapitalerhöhungen innerhalb  

des Ermächtigungszeitraums für nicht mehr als insgesamt 10 % des 

Grundkapitals das Bezugsrecht aufgrund dieser Ermächtigung aus-

geschlossen werden kann. 
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		�  Zudem besteht die Beschränkung, dass bei der Obergrenze auch 

Aktien berücksichtigt werden, die bis zur Ausgabe neuer Aktien aus 

dem genehmigten Kapital aufgrund anderer Ermächtigungen zum 

Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender An-

wendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.  

Auf die Begrenzung sind damit Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. 

Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die 

mit Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen verbunden sind, 

die im Zeitraum dieser Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung 

von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gegen Barleistung ausgegeben werden. Ferner ist die Veräußerung 

von eigenen Aktien anzurechnen, sofern sie im Zeitraum dieser  

Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 Absatz 1 

Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter  

Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. Hierdurch wird sichergestellt, 

dass aus dem genehmigten Kapital keine Aktien unter Ausschluss 

des Bezugsrechts gemäß § 203 Absatz 1 und 2, § 186 Absatz 3  

Satz 4 AktG ausgegeben werden, wenn dies dazu führen würde, dass 

insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht der 

Aktionäre ohne besonderen sachlichen Grund ausgeschlossen wird. 

		�  Die vorstehende Anrechnung entfällt wieder, soweit nach einer  

Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen in 

entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG die 

Hauptversammlung eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wan-

del- und/oder Optionsschuldverschreibungen in entsprechender 

Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG beschließt. Ebenso ent-

fällt die vorstehende Anrechnung, soweit nach einer Veräußerung 

von eigenen Aktien nach § 71 Absatz 1 Nr. 8, § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG die Hauptversammlung eine neue Ermächtigung zur Veräuße-

rung von eigenen Aktien nach § 71 Absatz 1 Nr. 8, § 186 Absatz 3 

Satz 4 AktG beschließt. Denn in diesen Fällen hat die Hauptversamm-

lung erneut über die Ermächtigung zu einem erleichterten Bezugs-

rechtsausschluss entschieden, so dass der Grund der Anrechnung 

wieder entfallen ist. Soweit erneut Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen unter erleichtertem Ausschluss des Bezugs-

rechts ausgegeben oder erneut eigene Aktien unter erleichtertem 

Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden können, soll die 

Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss auch wieder 
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für das genehmigte Kapital bestehen. Im Falle einer erneuten Aus-

übung einer Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in unmittel-

barer oder entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG erfolgt die Anrechnung erneut.

		�  Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Rege-

lung dem Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf einen Ver-

wässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Ferner 

erhält jeder Aktionär auf Grund des börsennahen Ausgabekurses 

der neuen Aktien die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner 

Beteiligungsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Be-

dingungen über die Börse zu erwerben. 

	 c)	�Die Ermächtigung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmens-

beteiligungen zu erhöhen, soll den Vorstand in die Lage versetzen, 

in geeigneten Fällen Unternehmen, Teile von Unternehmen oder Un-

ternehmensbeteiligungen nicht nur durch Zahlung eines Kaufpreises 

in Geld, sondern auch gegen Überlassung von Aktien der Gesell-

schaft erwerben zu können. Je nach der Größenordnung eines sol-

chen Erwerbs und den Erwartungen des jeweiligen Verkäufers kann 

es zweckmäßig oder erforderlich sein, die Gegenleistung durch  

Aktien der Gesellschaft zu erbringen. Dadurch werden die liquiden 

Mittel der Gesellschaft geschont und der Umfang einer möglichen 

Kaufpreisfinanzierung verringert. Hierzu ist der Ausschluss des Be-

zugsrechts der Aktionäre notwendige Voraussetzung. 

		�  Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 

soll die Gesellschaft im Wettbewerb um interessante Akquisitions-

objekte stärken und es ihr ermöglichen, bei einer sich bietenden 

Gelegenheit schnell und flexibel mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

agieren zu können und als Gegenleistung für einen Erwerb von  

Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Unternehmensbeteili-

gungen Aktien der Gesellschaft einsetzen zu können, die durch  

die Ausübung des genehmigten Kapitals geschaffen werden. 

		�  Da der Wert der künftig zu erwerbenden Unternehmen, Unterneh-

mensteile oder Unternehmensbeteiligungen und damit deren Er-

werbspreis derzeit noch nicht bekannt ist, kann gegenwärtig kein 

fester Ausgabebetrag genannt werden. Die Bewertung der Aktien 
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der Gesellschaft wird sich an dem jeweiligen Börsenkurs ausrichten. 

Der Wert des jeweils zu erwerbenden Unternehmens, Unterneh-

mensteils oder der Unternehmensbeteiligung wird nach anerkannten 

Bewertungsmaßstäben bestimmt werden. 

		�  Kapitalerhöhungen aufgrund dieser Ermächtigung zum Bezugsrechts-

ausschluss dürfen insgesamt weder 20 % des derzeitigen Grundka-

pitals, das sind Euro 30.033.254,40, noch 20 % des Grundkapitals 

zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung überschreiten. Dies 

bedeutet, dass auch bei mehreren Kapitalerhöhungen innerhalb  

des Ermächtigungszeitraums für nicht mehr als insgesamt 20 % des 

Grundkapitals das Bezugsrecht aufgrund dieser Ermächtigung aus-

geschlossen werden kann. Der Umfang der Ermächtigung zum Be-

zugsrechtsausschluss ist in dieser Höhe erforderlich, um auch bei 

einer größeren Akquisition die Gegenleistung ganz oder mindestens 

zu einem bedeutenden Teil in Form von Aktien der Gesellschaft er-

bringen zu können.

	 d)	�Ferner soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht ausschließen können, soweit es erforderlich ist, um den 

Inhabern von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die von 

der Gesellschaft oder unmittelbaren oder mittelbaren Konzernge-

sellschaften der Gesellschaft ausgegeben werden, ein Bezugsrecht 

auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 

Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung 

ihrer Wandlungspflicht zustehen würde. 

		�  Solche Schuldverschreibungen sind zur Erleichterung der Platzie-

rung in der Regel mit einem Verwässerungsschutz ausgestattet, der 

neben der Möglichkeit zur Ermäßigung des Wandlungs- oder Opti-

onspreises vorsieht, dass den Inhabern bei nachfolgenden Kapita-

lerhöhungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden 

kann, wie es den Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, 

als seien sie bereits Aktionäre. Ein Bezugsrecht von Inhabern bzw. 

Gläubigern bereits bestehender Wandlungs- oder Optionsrechte 

bzw. von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldver-

schreibungen bietet die Möglichkeit zu verhindern, dass im Falle 

einer Ausübung des genehmigten Kapitals der Wandlungs- oder Op-

tionspreis ermäßigt werden muss. Dies gewährleistet einen höheren 

Ausgabepreis der bei Ausübung der Option oder Durchführung der 



32

Wandlung auszugebenden Aktien. Um die Schuldverschreibungen 

mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, 

muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen 

werden. Dies dient der leichteren Platzierung der Schuldverschrei-

bungen und damit dem Interesse der Aktionäre an einer optimalen 

Finanzstruktur der Gesellschaft.

Die Interessen der Aktionäre werden daher insgesamt durch die Ermäch-

tigung zum Bezugsrechtsausschluss nicht unangemessen beeinträchtigt.

Konkrete Pläne für eine Ausübung des neuen genehmigten Kapitals 2010 

bestehen derzeit nicht. Entsprechende Vorratsbeschlüsse mit der Mög-

lichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sind national und international üb-

lich. Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausübung 

des genehmigten Kapitals 2010 im Interesse der Gesellschaft und ihrer 

Aktionäre liegt. Im Falle der Ausübung der vorgeschlagenen Ermächtigung 

wird der Vorstand in der nächsten Hauptversammlung darüber berichten.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 8  
der Tagesordnung über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 221 Absatz 4 Satz 2, § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG (Ermächtigung 
zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen und zur Schaffung eines neuen bedingten Kapitals)

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage  

für die Entwicklung des Pfleiderer-Konzerns. Durch die Ausgabe von Wan-

del- und/oder Optionsschuldverschreibungen (nachfolgend auch die 

„Schuldverschreibungen“) kann die Pfleiderer-Aktiengesellschaft je nach 

Marktlage attraktive Finanzierungsmöglichkeiten nutzen, um dem Unter-

nehmen zinsgünstig Kapital zukommen zu lassen. 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung vom 23. Juni 2009 erteilte 

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver-

schreibungen und das hierfür bestehende bedingte Kapital I, von denen 

die Gesellschaft keinen Gebrauch gemacht hat, sollen durch eine neue 

Ermächtigung und ein neues bedingtes Kapital ersetzt werden, bei der 

die maximale Anzahl der infolge der Wandlungs- bzw. Optionsrechte zu 

gewährenden Pfleiderer-Aktien von bisher 21.330.440 auf 23.463.480 

Stückaktien und das bedingte Kapital entsprechend von bisher Euro 

54.605.926,40 auf Euro 60.066.508,80 erhöht werden. Ferner soll an-

stelle eines von der Hauptversammlung festgelegten Wandlungs- bzw. 
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Optionspreises dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf  

der Basis eines Mindestbetrags ein zum Zeitpunkt der Ausgabe der Schuld-

verschreibung auszuübendes Ermessen bei der Festlegung des Wand-

lungs- bzw. Optionspreises eingeräumt werden, um auf die jeweiligen 

Marktgegebenheiten flexibel reagieren zu können. 

Um der Gesellschaft einen insoweit erweiterten Spielraum zur Ausgabe 

von Schuldverschreibungen zu geben, schlagen wir der Hauptversamm-

lung unter Tagesordnungspunkt 8 vor, den Vorstand unter Aufhebung der 

bisherigen Ermächtigung erneut zur Ausgabe von Schuldverschreibungen 

zu ermächtigen und ein entsprechendes neues bedingtes Kapital I zu 

beschließen. Gleichzeitig soll das bislang bestehende bedingte Kapital I 

aufgehoben werden. An seine Stelle soll das neu zu beschließende be-

dingte Kapital I treten.

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass Schuldverschreibungen im Gesamt-

nennbetrag von bis zu Euro 250.000.000,00 mit Wandlungs- bzw. Options-

rechten oder Wandlungspflichten auf Aktien der Pfleiderer Aktiengesell-

schaft ausgegeben werden können. Dafür sollen bis zu 23.463.480 neue 

Pfleiderer-Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insge-

samt bis zu Euro 60.066.508,80 aus dem neu zu schaffenden bedingten 

Kapital I zur Verfügung stehen. Bei vollständiger Ausnutzung dieser Er-

mächtigung und entsprechender Ausübung von Wandlungs- bzw. Options-

rechten würde dies eine Erhöhung des derzeitigen Grundkapitals um bis 

zu 40 % bedeuten. Die Ermächtigung ist bis zum 22. Juni 2015 befristet.

Die Begebung von Schuldverschreibungen im vorbezeichneten Sinne  

bietet für die Gesellschaft zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten 

der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme die Möglichkeit, je nach Markt-

lage attraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. 

Insbesondere die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschrei-

bungen mit Wandlungspflichten bietet die Möglichkeit, die Finanzaus-

stattung der Gesellschaft durch Ausgabe sogenannter hybrider Finanzie-

rungsinstrumente zu stärken und hierdurch die Voraussetzungen für die 

künftige geschäftliche Entwicklung sicherzustellen. 

Die Emission von Schuldverschreibungen ermöglicht die Aufnahme von 

Fremdkapital, das je nach Ausgestaltung der Anleihebedingungen sowohl 

für Ratingzwecke als auch für bilanzielle Zwecke als Eigenkapital oder 

eigenkapitalähnlich eingestuft werden kann. Die erzielten Wandel- bzw. 

Optionsprämien sowie die Eigenkapitalanrechung kommen der Kapital-
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basis der Gesellschaft zugute. Die ferner vorgesehenen Möglichkeiten, 

neben der Einräumung von Wandel- und/oder Optionsrechten auch 

Wandlungspflichten zu begründen sowie die Schuldverschreibungen mit 

und ohne Laufzeitbegrenzung auszugeben, erweitern den Spielraum für 

die Ausgestaltung dieser Finanzierungsinstrumente. 

Die Ermächtigung ermöglicht es der Gesellschaft zudem, die Schuldver-

schreibungen selbst oder über ihre unmittelbaren oder mittelbaren Kon-

zerngesellschaften zu platzieren. Schuldverschreibungen können je nach 

Marktlage außer in Euro auch in anderen gesetzlichen Währungen von 

OECD-Ländern ausgegeben werden. Darüber hinaus soll an Stelle der 

Erfüllung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder Wandlungspflichten 

mit Aktien aus dem bedingten Kapital auch die Lieferung eigener Aktien 

der Pfleiderer Aktiengesellschaft, die Lieferung von neuen Aktien aus 

einem genehmigten Kapital oder ein Barausgleich in Geld vorgesehen 

werden können.

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 

Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt,  

die den Inhaber nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Options-

anleihebedingungen zum Bezug von Pfleiderer-Aktien berechtigen.

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten  

die Inhaber der Teilschuldverschreibungen das Recht und/oder die 

Pflicht, diese nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 

Wandelanleihebedingungen in Pfleiderer-Aktien umzutauschen. Das  

Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer 

Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für 

eine Pfleiderer-Aktie. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch  

Division des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer  

Teilschuldverschreibung durch den jeweils festgesetzten Wandlungspreis 

für eine Pfleiderer-Aktie ergeben.

Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu 

beziehenden Aktien darf höchstens dem Nennbetrag der Teilschuldver-

schreibung entsprechen. 

Der Beschlussvorschlag enthält Vorgaben für die Bemessung des Wand-

lungs- bzw. Optionspreises, d. h. des Ausgabebetrags der neuen Aktien 

im Falle der Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. der Er-
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füllung der Wandlungspflicht. Hierbei sind die Fälle, in denen die Anlei-

hebedingungen eine Wandlungspflicht vorsehen, von den Fällen zu un-

terscheiden, in denen keine Wandlungspflicht besteht.

Im Falle der Begebung von Wandelschuldverschreibungen, die ein Wand-

lungsrecht gewähren, aber keine Wandlungspflicht bestimmen, sowie im 

Falle der Begebung von Optionsschuldverschreibungen darf der Wand-

lungs- bzw. Optionspreis den Mindestpreis von 80 % des Börsenkurses 

der Pfleiderer-Aktie im Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibung 

nicht unterschreiten. Die Berechnungsgrundlagen für den Mindestpreis 

sind damit genau angegeben. Anknüpfungspunkt für die Berechnung ist 

der volumengewichtete Durchschnittswert der im Xetra-Handel an der 

Frankfurter Wertpapierbörse festgestellten Aktienkurse der Pfleiderer-

Aktie. Sofern den Aktionären ein Bezugsrecht auf die Schuldverschrei-

bung eingeräumt und ein Bezugsrechtshandel an der Frankfurter Wert-

papierbörse eingerichtet wird, sind für die Berechnung zeitlich die Tage 

maßgeblich, an denen Bezugsrechte auf die Schuldverschreibung an der 

Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, jedoch mit Ausnahme 

der beiden letzten Börsenhandelstage des Bezugsrechtshandels. In allen 

anderen Fällen sind für die Berechnung zeitlich die zehn Börsenhandels-

tage vor dem Tag der Beschlussfassung des Vorstands über die Begebung 

der Schuldverschreibung maßgeblich. Durch die Berechnung auf der 

Grundlage von volumengewichteten Durchschnittskursen soll der Einfluss 

von kurzfristigen Kursausschlägen begrenzt werden.

Im Falle der Begebung von Wandelschuldverschreibungen, die eine 

Wandlungspflicht bestimmen, bestehen zwei Möglichkeiten der Gestal-

tung. Der Wandlungspreis kann entweder auf der Grundlage der oben 

dargestellten Regelung bestimmt werden, wie sie bei Schuldverschrei-

bungen ohne Wandlungspflicht besteht, indem sich der Mindestpreis 

nach dem Börsenkurs der Pfleiderer-Aktie im Zeitpunkt der Begebung 

der Schuldverschreibung bemisst. Oder es kann alternativ in den An-

leihebedingungen bestimmt werden, dass der Wandlungspreis sich nach 

dem Börsenkurs der Pfleiderer-Aktie im Zeitpunkt der Wandlung der 

Schuldverschreibung bemisst. In diesem Fall darf der Wandlungspreis 

80 % des Börsenkurses der Pfleiderer-Aktie im Zeitpunkt der Wandlung 

der Schuldverschreibung nicht unterschreiten. Auch hier sind die Be-

rechnungsgrundlagen für den Mindestpreis damit genau angegeben.  

Anknüpfungspunkt für die Berechnung ist in diesem Fall der volumen-
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gewichtete Durchschnittswert der im Xetra-Handel an der Frankfurter 

Wertpapierbörse festgestellten Aktienkurse der Pfleiderer-Aktie. Für die 

Berechnung sind zeitlich die zehn Börsenhandelstage mit Ausnahme  

der beiden letzten Börsenhandelstage vor dem Tag der Wandlung der 

Schuldverschreibung maßgeblich.

Die Wandlungs- bzw. Optionsrechte können, soweit eine Anpassung nicht 

ohnehin bereits durch Gesetz zwingend geregelt ist, unbeschadet § 9 

Absatz 1 AktG wertwahrend angepasst werden, sofern während der Lauf-

zeit der Schuldverschreibung Verwässerungen des wirtschaftlichen 

Werts der bestehenden Wandlungs- oder Optionsrechte (z. B. durch eine 

Kapitalerhöhung) eintreten und dafür keine Bezugsrechte als Kompen-

sation eingeräumt werden oder im Falle ungewöhnlicher Maßnahmen 

bzw. Ereignisse bei der Gesellschaft.

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Zur Er-

leichterung der Abwicklung soll auch von der Möglichkeit Gebrauch ge-

macht werden können, die Schuldverschreibungen an Kreditinstitute 

oder Unternehmen im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Ver-

pflichtung auszugeben, sie den Aktionären entsprechend ihrem Bezugs-

recht zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). In einigen Fällen 

soll der Vorstand aber auch ermächtigt sein, das Bezugsrecht mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats auszuschließen.

Für den Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen gilt nach § 221 Absatz 4 Satz 2 AktG die 

Bestimmung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Der Vorstand 

soll daher ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht in sinngemäßer Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 

auszuschließen, soweit auf die bei Ausübung der begebenen Wandlungs- 

bzw. Optionsrechte und Erfüllung der Wandlungspflichten auszugeben-

den Aktien insgesamt ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von nicht 

mehr als Euro 15.016.627,20, das sind 10 % des derzeitigen Grund- 

kapitals, und insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals zum Zeit-

punkt der Ausübung der Ermächtigung entfällt. Diese Höchstgrenze  

für den vereinfachten Bezugsrechtsausschluss vermindert sich um den 

anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, 

die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-

zugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Ab-

satz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden. Durch die An-
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rechnungen wird auch in dieser Ermächtigung sichergestellt, dass keine 

Schuldverschreibungen ausgegeben werden, soweit dies dazu führen 

würde, dass seit Beschlussfassung bei Kapitalerhöhungen oder be-

stimmten Platzierungen eigener Aktien in direkter oder entsprechender 

Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrecht der Aktio-

näre auf neue oder eigene Aktien der Gesellschaft von mehr als 10 %  

der derzeit oder zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung ausste-

henden Aktien ausgeschlossen wäre. 

Die vorstehende Anrechnung entfällt wieder, soweit nach einer Ausgabe 

von neuen Aktien in Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG die 

Hauptversammlung eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von neuen Ak-

tien in Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG beschließt. Ebenso 

entfällt die vorstehende Anrechnung, soweit nach einer Veräußerung von 

eigenen Aktien nach § 71 Absatz 1 Nr. 8, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG  

die Hauptversammlung eine neue Ermächtigung zur Veräußerung von 

eigenen Aktien nach § 71 Absatz 1 Nr. 8, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 

beschließt. Denn in diesen Fällen hat die Hauptversammlung erneut über 

die Ermächtigung zu einem erleichterten Bezugsrechtsausschluss ent-

schieden, so dass der Grund der Anrechnung wieder entfallen ist. Soweit 

erneut neue Aktien unter erleichtertem Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegeben oder erneut eigene Aktien unter erleichtertem Ausschluss 

des Bezugsrechts veräußert werden können, soll die Ermächtigung  

zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss auch wieder für die Ausgabe 

von Wandel- und Optionsanleihen bestehen. Im Falle einer erneuten  

Ausübung einer Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in unmittel-

barer oder entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 

erfolgt die Anrechnung erneut.

Für den Fall eines Bezugsrechtsausschlusses darf der Ausgabepreis der 

Schuldverschreibung in sinngemäßer Geltung von § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG nicht wesentlich unter ihrem Marktwert festgesetzt werden. Damit 

wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer Verwässerung 

ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Um die Erfüllung dieser Anfor-

derung für die Begebung von Schuldverschreibungen sicherzustellen, wird 

der theoretische Marktwert der Schuldverschreibung mit Wandlungs- oder 

Optionsrecht bzw. Wandlungspflicht nach anerkannten finanzmathemati-

schen Methoden ermittelt. Diesen Marktwert darf der festzusetzende Aus-

gabepreis nicht wesentlich unterschreiten. Der Vorstand wird bei seiner 

Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapi-
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talmarkt den Abschlag vom Börsenkurs so gering wie möglich halten. 

Damit ist der Schutz der Aktionäre vor einer Verwässerung ihres Anteils-

besitzes gewährleistet und den Aktionären entsteht kein nennenswerter 

wirtschaftlicher Nachteil durch einen Bezugsrechtsausschluss, weil der 

Wert eines Bezugsrechts praktisch gegen null tendieren würde. Die Aktio-

näre haben zudem die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Ge-

sellschaft zu annähernd gleichen Bedingungen im Wege eines Erwerbs der 

erforderlichen Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten.

Durch die vorstehenden Möglichkeiten des Ausschlusses des Bezugsrechts 

erhält die Gesellschaft die Flexibilität, günstige Kapitalmarktsituationen 

kurzfristig wahrzunehmen, und die Gesellschaft wird in die Lage versetzt, 

ein niedriges Zinsniveau bzw. eine günstige Nachfragesituation flexibel 

und kurzfristig für eine Emission zu nutzen. Maßgeblich hierfür ist, dass 

im Gegensatz zu einer Emission von Schuldverschreibungen mit Bezugs-

recht der Ausgabepreis erst unmittelbar vor der Platzierung festgesetzt 

werden kann, wodurch ein erhöhtes Kursänderungsrisiko für den Zeitraum 

einer Bezugsfrist vermieden und der Emissionserlös im Interesse aller  

Aktionäre maximiert werden kann. Zudem ergeben sich durch Wegfall der 

mit dem Bezugsrecht verbundenen Vorlaufzeit sowohl im Hinblick auf die 

Kosten der Mittelaufnahme als auch im Hinblick auf das Platzierungsrisiko 

weitere Vorteile. Mit einer bezugsrechtslosen Platzierung können der an-

sonsten erforderliche Sicherheitsabschlag ebenso wie das Platzierungs-

risiko reduziert und die Mittelaufnahme zu Gunsten der Gesellschaft und 

ihrer Aktionäre in entsprechender Höhe verbilligt werden. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge 

können sich aus dem Betrag des jeweiligen Emissionsvolumens und der 

Notwendigkeit zur Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses 

ergeben. Ein insoweit erfolgender marktkonformer Ausschluss des Be-

zugsrechts erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung der Emission und 

des im Übrigen bestehenden Bezugsrechts. Die vom Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden entweder durch Ver-

kauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesell-

schaft verwertet. 

Ferner soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um den 

Inhabern oder Gläubigern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten oder 
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auch von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschrei-

bungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen  

nach Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Erfüllung 

der Wandlungspflichten zustehen würde. Die Options- und Wandlungsbe-

dingungen enthalten in der Regel Klauseln, die dem Schutz der Inhaber 

bzw. Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten vor einer Verwässe-

rung dienen. So lassen sich diese Finanzierungsinstrumente am Markt 

besser platzieren. Ein Bezugsrecht von Inhabern bereits bestehender 

Options- oder Wandlungsrechte bietet die Möglichkeit zu verhindern, dass 

im Falle einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- bzw. Wand-

lungspreis für die Inhaber bereits bestehender Options- oder Wandlungs-

rechte ermäßigt werden muss. Dies gewährleistet einen höheren Ausga-

bekurs der bei Ausübung der Option oder Durchführung der Wandlung 

auszugebenden Pfleiderer-Aktien. Da die Platzierung der Emission da-

durch erleichtert wird, dient der Bezugsrechtsausschluss dem Interesse 

der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur ihrer Gesellschaft. 

Die vorgenannten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre liegen damit im Interesse der Pfleiderer Aktiengesellschaft 

und ihrer Aktionäre.

Das unter Tagesordnungspunkt 8 zur Beschlussfassung vorgeschlagene 

bedingte Kapital I dient der Gewährung von auf den Namen lautenden 

Stückaktien der Pfleiderer Aktiengesellschaft an die Inhaber bzw. Gläubi-

ger der Schuldverschreibungen, die aufgrund der von der Hauptver-

sammlung vom 23. Juni 2010 unter Tagesordnungspunkt 9 zu beschlie-

ßenden Ermächtigung von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren 

oder mittelbaren Konzerngesellschaften begeben werden und ein Wand-

lungs- bzw. Optionsrecht auf neue Pfleiderer-Aktien gewähren bzw. eine 

Wandlungspflicht bestimmen. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien  

entspricht dabei dem Wandlungs- bzw. Optionspreis. Alternativ können 

im Rahmen der gesetzlichen Grenzen auch ein Barausgleich gewährt 

oder eigene Aktien oder neue Aktien aus einem genehmigten Kapital zur 

Bedienung eingesetzt werden. 

Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung  

der Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. 

Im Falle der Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der 

Vorstand in der nächsten Hauptversammlung darüber berichten.
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 9 der 
Tagesordnung über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 71 Absatz 1 Ziffer 8, § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG (Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien)

Nach dem zu Tagesordnungspunkt 9 der am 23. Juni 2010 stattfinden-

den ordentlichen Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschluss soll  

die Pfleiderer Aktiengesellschaft erneut ermächtigt werden, gemäß § 71 

Absatz 1 Ziffer 8 AktG eigene Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals zu 

erwerben. Die bisher bestehende, von der Hauptversammlung vom  

23. Juni 2009 erteilte Ermächtigung, deren Geltungsdauer nach den da-

mals geltenden Bestimmungen des § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG auf höch-

stens 18 Monate beschränkt war, läuft am 22. Dezember 2010 aus. 

Durch das am 1. September 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Umset-

zung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) wurde die Höchstdauer von 

Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien auf fünf Jahre erhöht. Die 

Ermächtigung der Gesellschaft soll für den Zeitraum bis zum 22. Juni 

2012, also für zwei Jahre, erneuert werden. Konkrete Pläne für eine Aus-

nutzung dieser Ermächtigung bestehen derzeit nicht. 

Mit der neuen Ermächtigung wird die Pfleiderer Aktiengesellschaft weiter-

hin in die Lage versetzt, von dem Instrument des Erwerbs eigener Aktien 

Gebrauch zu machen, um die damit verbundenen Vorteile im Interesse der 

Pfleiderer Aktiengesellschaft und ihrer Aktionäre insbesondere zur Bedie-

nung der Aktienoptionspläne der Pfleiderer Aktiengesellschaft zu realisieren. 

Diese Ermächtigung besteht in den gesetzlichen Grenzen der § 71 Absatz 

2, § 71d und § 71e AktG. Dies bedeutet, dass die neue Ermächtigung ins-

besondere dann nicht besteht, wenn und soweit von der bislang beste-

henden oder einer früheren Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis 

zur zulässigen Grenze Gebrauch gemacht worden ist und die auf diese 

Weise erworbenen Aktien nicht veräußert oder eingezogen worden sind.

Beim Erwerb der Aktien ist die Gesellschaft bereits gemäß aktienrecht-

licher Bestimmungen zur Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

verpflichtet. Der Erwerb eigener Aktien kann nur über die Börse oder 

mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 

bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur 

Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. Hierdurch erhalten alle Aktio-

näre in gleicher Weise die Gelegenheit, Aktien an die Gesellschaft zu 

veräußern, sofern die Gesellschaft von der Ermächtigung zum Erwerb 

eigener Aktien Gebrauch macht.
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Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot bzw. einer öffentlichen Auf-

forderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten die Anzahl der angedienten 

bzw. angebotenen Aktien die zum Erwerb vorgesehene Aktienanzahl 

übersteigt, kann der Erwerb bzw. die Annahme unter Ausschluss des 

Andienungsrechts der Aktionäre nach dem Verhältnis der angedienten 

bzw. angebotenen Aktien erfolgen, um das Erwerbsverfahren zu verein-

fachen. Der Vereinfachung dient auch die bevorrechtigte Berücksichti-

gung bzw. Annahme geringer Stückzahlen bis zu 50 Stück angedienter 

bzw. angebotener Aktien je Aktionär.

Auf Grund der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Ge-

sellschaft erworbenen Aktien ohne erneuten Beschluss der Hauptver-

sammlung eingezogen werden. Hierdurch wird das Grundkapital der 

Pfleiderer Aktiengesellschaft herabgesetzt oder der Anteil der übrigen 

Aktien am Grundkapital erhöht. Ferner können die eigenen Aktien durch 

ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre oder über die Börse wieder 

veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten des Verkaufs wird bei der 

Wiederausgabe der Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehand-

lung gewahrt. 

Der Beschluss sieht die Ermächtigung des Vorstands vor, die erworbenen 

eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu  

verwenden.

	 a)	�Gemäß § 71 Absatz 1 Ziffer 8 Satz 5 AktG sieht die vorgeschlagene 

Ermächtigung unter lit. b) Ziffer (1) vor, dass der Vorstand mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats die erworbenen eigenen Aktien auch in 

anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle 

Aktionäre veräußern darf. Voraussetzung ist, dass die eigenen Pflei-

derer-Aktien entsprechend der Regelung in § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Ak-

tien zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 

In dem Beschlussvorschlag ist festgelegt, dass der in diesem Sinne 

maßgebliche Börsenkurs der Mittelwert der nach dem Handels-

volumen gewichteten Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im 

Xetra-Handel während der letzten drei Börsenhandelstage vor der 

Veräußerung der Pfleiderer-Aktien ist. Durch die Orientierung des 

Veräußerungspreises am Börsenkurs wird dem Gedanken des Ver-

wässerungsschutzes Rechnung getragen und das Vermögens- und 

Stimmrechtsinteresse der Aktionäre angemessen gewahrt. Der  
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Vorstand wird sich bei Festlegung des endgültigen Veräußerungs-

preises unter Berücksichtigung des aktuellen Marktumfelds bemühen, 

einen etwaigen Abschlag vom Börsenkurs so niedrig wie möglich zu 

bemessen. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre 

Beteiligungsquote durch Kauf von Pfleiderer-Aktien über die Börse 

aufrecht zu erhalten. 

		�  Die Möglichkeit der Veräußerung in anderer Form als über die Börse 

oder durch ein Angebot an alle Aktionäre liegt im Interesse der  

Gesellschaft und der Aktionäre. Die mit der Ermächtigung eröffnete 

Möglichkeit, bei der Weiterveräußerung der erworbenen eigenen 

Aktien das Bezugsrecht der Aktionäre in entsprechender Anwen-

dung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG auszuschließen, dient dem 

Interesse der Pfleiderer Aktiengesellschaft, in geeigneten Fällen 

Pfleiderer-Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger zu ver-

kaufen oder zur Einführung der Pfleiderer-Aktien an Auslandsbörsen 

zu verwenden. Mit einer etwaigen Einführung der Aktie der Gesell-

schaft an ausländischen Börsen, an denen sie bisher noch nicht 

gehandelt wird, kann die Aktionärsbasis im Ausland verbreitert wer-

den. Die Pfleiderer Aktiengesellschaft erhält durch die Möglichkeit 

des Bezugsrechtsausschlusses die erforderliche Flexibilität, auf 

Grund einer günstigen Börsensituation sich bietende Gelegenheiten 

schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen, ohne den zeit- 

und kostenaufwendigen Weg einer Bezugsrechtsemission beschreiten 

zu müssen. 

		�  Die Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10 % 

des Grundkapitals der Gesellschaft. Durch diese Vorgaben wird im 

Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Schutzbedürfnis der 

Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres Anteils-

besitzes Rechnung getragen. Durch die Berücksichtigung von Ak-

tien, die bis zur Veräußerung eigener Aktien auf Grund anderer Er-

mächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Absatz 3 

Satz 4 AktG ausgegeben werden, wird sichergestellt, dass keine 

eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Ab-

satz 1 Nr. 8, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn 

dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des 

Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre ohne besonderen 

sachlichen Grund ausgeschlossen wird. 
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		�  Die vorstehende Anrechnung entfällt wieder, soweit nach einer Aus-

gabe von neuen Aktien in Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG die Hauptversammlung eine neue Ermächtigung zur Ausgabe 

von neuen Aktien in Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 

beschließt. Ebenso entfällt die vorstehende Anrechnung, soweit nach 

einer Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen 

nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG die Hauptversammlung eine neue 

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldver-

schreibungen nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG beschließt. Denn in 

diesen Fällen hat die Hauptversammlung erneut über die Ermächti-

gung zu einem erleichterten Bezugsrechtsausschluss entschieden, 

so dass der Grund der Anrechnung wieder entfallen ist. Soweit er-

neut neue Aktien unter erleichtertem Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegeben oder erneut Wandel- oder Optionsschuldverschrei-

bungen unter erleichtertem Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-

ben werden können, soll die Ermächtigung zum erleichterten Be-

zugsrechtsausschluss auch wieder für die Veräußerung von eigenen 

Aktien bestehen. Im Falle einer erneuten Ausübung einer Ermächti-

gung zum Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entspre-

chender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG erfolgt die An-

rechnung erneut.

	 b)	�Auf Grund der unter lit. b) Ziffer (2) vorgeschlagenen Ermächtigung 

können die erworbenen Pfleiderer-Aktien mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats auch verwendet werden, um mit ihnen als Gegenleistung 

Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unterneh-

men zu erwerben. Dadurch wird die Pfleiderer Aktiengesellschaft in 

die Lage versetzt, in geeigneten Fällen Unternehmen, Teile von Un-

ternehmen oder Unternehmensbeteiligungen nicht nur gegen Zah-

lung eines Kaufpreises in Geld, sondern auch gegen Überlassung 

von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Je nach der Grö-

ßenordnung eines solchen Erwerbs und den Erwartungen des jewei-

ligen Verkäufers kann es zweckmäßig oder erforderlich sein, die 

Gegenleistung durch Aktien der Gesellschaft zu erbringen. Dadurch 

werden die liquiden Mittel der Pfleiderer Aktiengesellschaft ge-

schont und der Umfang einer möglichen Kaufpreisfinanzierung ver-

ringert. Hierzu ist der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

notwendige Voraussetzung.
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		�  Die vorgeschlagene Ermächtigung soll die Gesellschaft im Wettbe-

werb um interessante Akquisitionsobjekte stärken und es ihr er-

möglichen, bei einer sich bietenden Gelegenheit schnell und flexibel 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats agieren zu können und als Ge-

genleistung für einen Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unter-

nehmen oder Unternehmensbeteiligungen eigene Aktien der Gesell-

schaft einsetzen zu können. Die Entscheidung, ob im Einzelfall 

eigene Aktien oder Aktien aus dem genehmigten Kapital genutzt 

werden, trifft der Vorstand, wobei er sich allein vom Interesse der 

Aktionäre und der Gesellschaft leiten lässt. 

		�  Da der Wert der künftig zu erwerbenden Unternehmen, Unterneh-

mensteile oder Unternehmensbeteiligungen und damit deren Er-

werbspreis derzeit noch nicht bekannt ist, kann gegenwärtig kein 

fester Veräußerungspreis genannt werden. Die Bewertung der  

Aktien der Gesellschaft wird sich an dem jeweiligen Börsenkurs 

ausrichten. Der Wert des jeweils zu erwerbenden Unternehmens,  

Unternehmensteils oder der Unternehmensbeteiligung wird nach 

anerkannten Bewertungsmaßstäben bestimmt werden. 

	 c)	�Ferner sollen der Vorstand und bei Ausgabe der Aktien an Mit-

glieder des Vorstands der Aufsichtsrat unter lit. b) Ziffer (3) und (4) 

des Beschlusses ermächtigt werden, erworbene eigene Aktien der 

Pfleiderer Aktiengesellschaft zur Bedienung von Bezugsrechten,  

die im Rahmen des von der ordentlichen Hauptversammlung vom 

10. Juli 2001 unter Punkt 5 der Tagesordnung beschlossenen  

Pfleiderer-Aktienoptionsplans 2001 oder im Rahmen des von der 

ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Juni 2006 unter Punkt 8 

der Tagesordnung beschlossenen Pfleiderer-Aktienoptionsplans 

2006 für Führungskräfte ausgegeben wurden oder werden, zu ver-

wenden und darüber hinaus eigene Aktien der Pfleiderer Aktienge-

sellschaft an die Teilnehmer von Aktienoptionsprogrammen zu ver-

äußern, soweit die Teilnehmer nach den Programmbedingungen 

verpflichtet sind, als Voraussetzung für die Gewährung von Aktien-

optionen Pfleiderer-Aktien als Eigeninvestment zu erwerben.  

Dabei darf der Abgabepreis den Börsenkurs nicht wesentlich unter-

schreiten. Diese Wiederausgabeermächtigung legt den Kreis der 

Personen, an die die Pfleiderer-Aktien veräußert werden können, 

abschließend fest. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist 

infolge dieser Festsetzung zwingend ausgeschlossen.
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		�  Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung 2001 wurde der  

Pfleiderer-Aktienoptionsplan 2001 für die Führungskräfte erläutert 

und beschlossen. Der unter Tagesordnungspunkt 8 der ordentlichen 

Hauptversammlung vom 13. Juni 2006 beschlossene Pfleiderer-Aktien-

optionsplan 2006 wurde in einem hierzu erstatteten Bericht des Vor-

stands erläutert. Die Möglichkeit, eigene Aktien der Pfleiderer Aktien-

gesellschaft in Erfüllung der Bezugsrechte aus den Aktienoptionen  

an die Bezugsberechtigten zu gewähren, ist ein geeignetes Mittel, einer 

bei Erfüllung der Bezugsrechte mit auf Grund des bedingten Kapitals 

neu geschaffenen Aktien eintretenden Verwässerung des Kapitalbe-

sitzes und des Stimmrechts der Aktien entgegenzuwirken. Soweit der 

Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch macht, müssen die  

bedingten Kapitalien nach § 4 Absatz 4 und 5 der Satzung nicht in 

Anspruch genommen werden. Ob und in welchem Umfang von der 

Ermächtigung zur Ausgabe eigener Aktien bei der Erfüllung der Be-

zugsrechte Gebrauch gemacht wird oder stattdessen neue Aktien 

aus dem bedingten Kapital ausgegeben werden, entscheidet der Vor-

stand und im Fall der Ausübung des Bezugsrechts durch ein Mitglied 

des Vorstands der Aufsichtsrat, die sich dabei vom Interesse der  

Aktionäre und der Pfleiderer Aktiengesellschaft leiten lassen. 

	 d)	�Darüber hinaus soll der Vorstand unter lit. b) Ziffer (5) ermächtigt 

werden, erworbene eigene Aktien zur Bedienung von Bezugs- und 

Umtauschrechten zu verwenden, die auf Grund der Ausübung von 

Wandlungs- oder Optionsrechten oder der Erfüllung von Wandlungs-

pflichten der Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldver- 

schreibungen entstehen, die von der Pfleiderer Aktiengesellschaft 

oder ihren Konzerngesellschaften auf Grund von Ermächtigungen  

zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

ausgegeben werden. Soweit die Gesellschaft von dieser Möglichkeit 

Gebrauch macht, muss das bedingte Kapital nach § 4 Absatz 3 der 

Satzung nicht in Anspruch genommen werden. Die Interessen der 

Aktionäre werden durch diese zusätzliche Möglichkeit daher nicht 

berührt.

Die Interessen der Aktionäre werden daher insgesamt durch die Ermäch-

tigung zum Bezugsrechtsausschluss nicht unangemessen beeinträchtigt.

Der Vorstand wird die nachfolgende Hauptversammlung über eine Aus-

nutzung der Ermächtigung unterrichten.
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Mitteilungen und Informationen  
an die Aktionäre

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimm-
rechts

Anmeldung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts sind gemäß § 18 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt,  

die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich so an-

gemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis Mittwoch, den  

16. Juni 2010, 24:00 Uhr bei der Gesellschaft unter der unten angege-

benen Anschrift eingegangen ist.  

Innerhalb des Zeitraums vom Beginn des 20. Juni 2010 bis zum Schluss der 

Hauptversammlung werden gemäß § 18 der Satzung keine Eintragungen 

im Aktienregister vorgenommen. Für die Ausübung von Teilnahme- und 

Stimmrechten ist gegenüber der Gesellschaft daher der am Ende des  

19. Juni 2010 im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. 

Veräußerungen und Erwerbe von Aktien, die bis zu diesem Stichtag nicht 

im Aktienregister eingetragen worden sind, haben gegenüber der Gesell-

schaft keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich in Text-

form in deutscher oder englischer Sprache bei der Pfleiderer Aktienge-

sellschaft schriftlich unter der Anschrift 

Pfleiderer Aktiengesellschaft  

„Hauptversammlung 2010“ 

c/o Haubrok Corporate Events GmbH  

Landshuter Allee 10 

80637 München

oder fernschriftlich unter der Telefax-Nummer 089/210 27 288

oder per E-Mail unter der Adresse meldedaten@haubrok-ce.de

oder elektronisch unter Nutzung des Internet-Service durch Eingabe auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.pfleiderer.com 

im Verzeichnis „Investor Relations/Hauptversammlung“ anmelden.  
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Den Online-Zugang zum Internet-Service erhalten Aktionäre durch Eingabe 

ihres vollständigen Namens sowie ihrer Aktionärsnummer und des zuge-

hörigen individuellen Internet-Codes, die sie den ihnen mit der Einladung 

zur Hauptversammlung übersandten Unterlagen entnehmen können. 

Die Einladung zur Hauptversammlung am 23. Juni 2010 einschließlich 

der Tagesordnung sowie die Unterlagen zur Anmeldung und Vollmachts-

erteilung wird die Gesellschaft an die Aktionäre übersenden, die späte-

stens zu Beginn des 9. Juni 2010 im Aktienregister der Gesellschaft  

eingetragen sind.

Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich auf dem den Aktio-

nären mit der Einladung zur Hauptversammlung übersandten Anmelde- 

und Vollmachtsformular. Ferner können weitere Hinweise für die Anmel-

dung zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

der Adresse www.pfleiderer.com im Verzeichnis „Investor Relations/

Hauptversammlung“ abgerufen werden.

Nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung werden den Aktionären 

bzw. ihren Bevollmächtigten Eintrittskarten zur Hauptversammlung über-

sandt.

Verfahren für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht 

in der Hauptversammlung unter entsprechender Vollmachtserteilung 

auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine  

Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. In diesem Fall haben sich die  

Bevollmächtigten rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär 

anmelden zu lassen. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesell-

schaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Sofern nicht ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, eine andere 

nach Maßgabe von § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte Person, ein  

Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder 

§ 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 KWG tätiges Unternehmen bevoll-

mächtigt wird, bedarf die Erteilung der Vollmacht der Textform (§ 126b 

BGB). Dasselbe gilt für den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft und einen eventuellen Widerruf der Vollmacht. 
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Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevoll-

mächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis  

einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann dadurch 

geführt werden, dass dieser die Vollmacht am Tag der Hauptversamm-

lung an der Einlasskontrolle vorweist. Der Nachweis der Bevollmächtigung 

kann der Pfleiderer Aktiengesellschaft auch schriftlich per Post unter 

der oben genannten Anschrift, fernschriftlich unter der oben genannten 

Telefax-Nummer oder per E-Mail unter der oben genannten E-Mail-Adresse 

übermittelt werden. Die genannten Übermittlungswege stehen auch zur 

Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber 

der Gesellschaft erfolgen soll oder wenn der Widerruf einer erteilten 

Vollmacht gegenüber der Gesellschaft erklärt werden soll.

Die Erteilung und der Nachweis einer Vollmacht können unter Verwen-

dung des den Aktionären mit der Einladung zur Hauptversammlung über-

sandten Anmelde- und Vollmachtsformulars erfolgen. Ein Formular für 

die Erteilung einer Vollmacht kann auch auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter der Adresse www.pfleiderer.com im Verzeichnis „Investor 

Relations/Hauptversammlung“ abgerufen oder unter der oben genannten 

Postanschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse kostenfrei angefor-

dert werden.

Die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, ande-

ren nach Maßgabe von § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellten Personen, 

die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimm-

rechts in der Hauptversammlung erbieten, oder Finanzdienstleistungs-

instituten oder nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder 

Absatz 7 KWG tätigen Unternehmen ist von diesen nachprüfbar festzuhal-

ten und unterliegt im Übrigen den gesetzlichen Bestimmungen des § 135 

AktG. Die genannten Institutionen und Personen können zum Verfahren 

für ihre eigene Bevollmächtigung zusätzliche Anforderungen vorsehen. 

Kreditinstitute sowie die nach § 135 Absatz 8 AktG und § 135 Absatz 10, 

§ 125 Absatz 5 AktG gleichgestellten Institutionen und Personen dürfen 

das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber 

sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur auf Grund einer Ermäch-

tigung des Aktionärs ausüben.

Wir bieten unseren Aktionären auch in diesem Jahr an, von der Gesell-

schaft benannte Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversamm-

lung mit der Ausübung ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen. Dabei bitten 

wir zu beachten, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
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vertreter das Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung 

ausüben können, zu denen die Aktionäre Weisung erteilen, und dass sie 

weder im Vorfeld noch während der Hauptversammlung Weisungen zu 

Verfahrensanträgen entgegennehmen können. Die Vollmachten nebst 

Weisungen können bis Dienstag, den 22. Juni 2010, 24:00 Uhr (Eingang) 

schriftlich per Post unter der oben genannten Anschrift, fernschriftlich 

unter der oben genannten Telefax-Nummer, per E-Mail unter der oben 

genannten E-Mail-Adresse oder elektronisch über den oben genannten 

Internet-Service zur Hauptversammlung übermittelt werden. Die Voll-

machts- und Weisungserteilung kann unter Verwendung des den Aktio-

nären hierfür mit der Einladung zur Hauptversammlung übersandten For-

mulars erfolgen. 

Weitere Hinweise zur Vollmachtserteilung finden sich auf dem den Aktio-

nären mit der Einladung zur Hauptversammlung übersandten Anmelde- 

und Vollmachtsformular. Ferner können weitere Hinweise für die Erteilung 

von Vollmachten auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse 

www.pfleiderer.com im Verzeichnis „Investor Relations/Hauptversamm-

lung“ abgerufen werden.

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beläuft sich die 

Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft auf 58.658.700 Stückaktien, die 

58.658.700 Stimmen gewähren.

Rechte der Aktionäre

Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2 

AktG

Aktionäre der Gesellschaft, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 

des Grundkapitals (dies entspricht 2.932.935 Aktien der Gesellschaft) oder 

den anteiligen Betrag von Euro 500.000,00 (dies entspricht 195.313 Ak-

tien der Gesellschaft) erreichen, können gemäß § 122 Absatz 2 AktG ver-

langen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung der Hauptversammlung 

gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss 

eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Verlangen auf Er-

gänzung der Tagesordnung sind schriftlich an den Vorstand der Pfleiderer 

Aktiengesellschaft zu richten und müssen der Gesellschaft spätestens bis 

zum Sonntag, den 23. Mai 2010, 24:00 Uhr zugehen. 
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Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sind an die folgende Adresse 

der Gesellschaft zu richten: 

Vorstand der Pfleiderer Aktiengesellschaft 

„Hauptversammlung 2010“ 

Ingolstädter Straße 51 

92318 Neumarkt

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei 

Monaten vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft 

Inhaber der Aktien sind.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie 

nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich 

nach Zugang des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt 

gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen 

davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten 

Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unverzüglich nach 

ihrem Eingang auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse 

www.pfleiderer.com im Verzeichnis „Investor Relations/Hauptversamm-

lung“ zugänglich gemacht. Ferner werden sie den Aktionären zugesandt, 

die die Mitteilung der Einberufung der Hauptversammlung verlangen oder 

die spätestens zu Beginn des 9. Juni 2010 im Aktienregister der Gesell-

schaft eingetragen sind.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Absatz 1,  

§ 127 AktG

Aktionäre der Gesellschaft können der Gesellschaft nach § 126 Absatz 1 

AktG Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichts-

rat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie nach § 127 AktG 

Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlus-

sprüfern übersenden. 

Gegenanträge nach § 126 Absatz 1 AktG müssen mit einer Begründung 

versehen sein. Wahlvorschläge nach § 127 AktG brauchen nicht begründet 

zu werden. Der Vorstand braucht einen Vorschlag zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern oder Abschlussprüfern auch dann nicht zugänglich zu 

machen, wenn der Vorschlag nicht deren Namen, ausgeübten Beruf und 

Wohnort enthält. Der Vorstand braucht einen Vorschlag zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern ferner dann nicht zugänglich zu machen, wenn 



51

ihm keine Angaben zur Mitgliedschaft der Kandidaten in anderen gesetz-

lich zu bildenden Aufsichtsräten beigefügt sind.

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind an die folgende Adresse der Ge-

sellschaft zu richten: 

Pfleiderer Aktiengesellschaft 

„Hauptversammlung 2010“ 

Ingolstädter Straße 51 

92318 Neumarkt 

Telefax: 0 91 81/28-6 06 

E-Mail: Hauptversammlung@pfleiderer.com

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären der Gesellschaft, ein-

schließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen 

Stellungnahme der Verwaltung, werden auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter der Adresse www.pfleiderer.com im Verzeichnis „Investor 

Relations/Hauptversammlung“ nur zugänglich gemacht, wenn sie der 

Gesellschaft bis zum Dienstag, den 8. Juni 2010, 24:00 Uhr zugehen.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz 1 AktG

Aktionäre der Gesellschaft können in der Hauptversammlung vom Vor-

stand nach § 131 Absatz 1 AktG Auskunft über Angelegenheiten der Ge-

sellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-

schaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und 

der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen,  

soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der 

Tagesordnung erforderlich ist. 

Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in 

§ 131 Absatz 3 AktG genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung 

der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet  

ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 

unerheblichen Nachteil zuzufügen.

Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft 

außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem an-

deren Aktionär auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu ge-

ben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der 

Tagesordnung nicht erforderlich ist. 
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Das Auskunftsrecht der Aktionäre kann in der Hauptversammlung aus-

geübt werden. Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann das Frage- 

und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken und ins-

besondere den zeitlichen Rahmen der Versammlung, der Aussprache zu 

den einzelnen Verhandlungsgegenständen sowie des einzelnen Frage- 

und Redebeitrags angemessen festsetzen.

Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den vorgenannten Rechten der Aktio-

näre nach § 122 Absatz 2, § 126 Absatz 1, § 127 und § 131 Absatz 1 

AktG können auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse 

www.pfleiderer.com im Verzeichnis „Investor Relations/Hauptversamm-

lung“ abgerufen werden.

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

Die Informationen zur Hauptversammlung nach § 124a AktG, insbe- 

sondere die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterla-

gen, können auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse  

www.pfleiderer.com im Verzeichnis „Investor Relations/Hauptversamm-

lung“ abgerufen werden.

Übertragung der Rede des Vorstandsvorsitzenden

Die Rede des Vorstandsvorsitzenden kann live im Internet unter der Inter-

netadresse der Gesellschaft www.pfleiderer.com im Verzeichnis „Investor 

Relations/Hauptversammlung“ verfolgt werden und steht dort nach der 

Hauptversammlung als Aufzeichnung zur Verfügung.

Neumarkt, im Mai 2010 

Pfleiderer Aktiengesellschaft 

Der Vorstand

19. August 2010  
Veröffentlichung des Sechs-Monats-Berichts 2010

11. November 2010
Veröffentlichung des Neun-Monats-Berichts 2010

Finanzkalender 2010
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Mittlerer Ring

veranstaltungsort der hauptversammlung 2010 

Hotel Hilton München Park, Am Tucherpark 7, 80538 München 

Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten am Hotel empfehlen wir 

Ihnen, die Park & Ride-Stationen in Verbindung mit den öffentlichen  

Verkehrsmitteln zu nutzen. 

 

anfahrt mit den öffentlichen verkehrsmitteln 
Parken Sie mit Ihrem Pkw an einer der Park & Ride-Stationen an den  

S-/U-Bahnstationen im MVV-Innenraum. Fahren Sie dann mit den öffent-

lichen Verkehrsmitteln bis zu den Haltestellen „Münchner Freiheit“  

oder „Ostbahnhof“. Danach umsteigen in Bus Linie 54 bis zur Halte- 

stelle „Am Tucherpark“ (direkt vor dem Hotel Hilton München Park). 

 

anfahrt mit dem pkw 
Von den Autobahnen kommend auf dem „Mittleren Ring“ in den Nord- 

osten von München fahren bis zur Abfahrt „Am Tucherpark“, danach  

erste Ampel rechts.
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Fax +49-91 81/28 - 6 06
E-Mail: Hauptversammlung@pfleiderer.com 
Internet: www.pfleiderer.com

Pfleiderer AG

Investor Relations 
Ingolstädter Straße 51
92318 Neumarkt 


